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1. Angebotsmängel als traditionelle Begründung 
einer Rundfunkregulierung 

Während es vor der Zulassung privater Anbieter in Deutschland kaum strittig war, 
daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein regional flächendeckendes und funktio-
nal (inhaltlich) umfassendes Programm anzubieten habe, stellt sich mit dem Auf-
kommen und der Expansion privater Rundfunkveranstalter ab 1984 die Frage 
nach dem Ausmaß und Inhalt des öffentlich-rechtlichen Programmangebots neu. 
Dazu trägt einmal bei, daß die Knappheit der Übertragungskanäle mit dem Aus-
bau von Kabelnetzen und der Übertragung per Satellit merklich vermindert wer-
den konnte und im Zuge der Digitalisierung und Komprimierung in absehbarer 
Zukunft ganz beseitigt sein wird, zum anderen, daß der Rundfunk mit der techni-
sch möglichen und finanziell erschwinglichen Ver- und Dekodierung zu einem 
ausschließbaren Gut wird, das nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage 
vom Markt bereitgestellt werden kann und dessen Qualität und Inhalte sich 
gemäß der Unterschiede in den Präferenzen und der Zahlungsbereitschaft der 
Konsumenten zunehmend ausdifferenzieren. "In diesem Sinne münden die neuen 
technologischen Möglichkeiten in die große Chance zur Individualisierung von 
Programmnachfrage und damit auch Programmangebot sowie in die ebenso 
große Garantie und Wirkungschance von interaktiver Programmnachfrage wie 
interaktiv bestimmtem Programmangebot ein."1 

Auf der anderen Seite weist der Rundfunk einige gutspezifische Besonderheiten 
auf, aufgrund derer eine unregulierte Bereitstellung durch den Markt trotz der 
absehbaren technischen Veränderungen nicht angeraten wäre: 

- Obwohl die Bedeutung von Skalenerträgen in der Produktion und in der Nut-
zung von Rundfunk und von Fühlungsvorteilen mit der Verringerung optimaler 
Clubgrößen abnehmen wird, dürfte die Tendenz zur Konzentration der Anbieter 
bestehen bleiben. Verschiedentlich wird sogar die Auffassung vertreten, daß 
die neuen Technologien andersartige Größen-2 und Fühlungsvorteile3 mit sich 
bringen, die unterm Strich eher noch zu einer Verstärkung der 

                                                        
1 SCHOLZ 1995, S. 358. Eine solche Entwicklung zum "me channel", dessen Inhalte 

sich die Rezipienten individuell zusammenstellen können, prognostiziert ausführlich 
NOAM 1996. Zur ökonomischen Interpretation dieser Veränderungen als Ver-
ringerung der für Rundfunkprogramme optimalen "Clubgröße" (und der damit ver-
bundenen abnehmenden Nichtrivalität von Rundfunk) siehe KOPS 1997a. 

22 Neue Größenvorteile ergeben sich beispielsweise dadurch, daß die Digitalisierung 
eine schnellere und billigere Verbreitung der Rundfunkangebote und damit c. p. auch 
eine Ausweitung der Absatzmärkte erlaubt.  

3 Neue Fühlungsvorteile ergeben sich z. B. dadurch, daß die Digitalisierung sowohl 
eine schnellere und billigere Nutzung von Rundfunkangeboten in den Printmedien 
(etwa die Einbindung von Fernsehbildern in Tageszeitungen) erlaubt als auch - 
umgekehrt - die Bereitstellung von Inhalten der Printmedien in den audiovisuellen 
Medien, etwa im Fernsehtext oder in Online-Diensten. Hinzu kommt, daß sich die 
Fühlungsvorteile bei den redaktionellen Leistungen erhöhen. 
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Angebotskonzentration führen werden. Ob sich der derzeitige Monopolisie-
rungsgrad des privaten Rundfunkangebots durch die neuen Technologien tat-
sächlich verringert, ist daher schwer abschätzbar, zumal dies nicht nur von den 
technologischen Veränderungen, sondern auch von der Stringenz der staatli-
chen Wettbewerbspolitik abhängt.4 

- Die verbesserten technischen Möglichkeiten des Konsumentenausschlusses 
werden vermutlich nur zögerlich genutzt werden, weil 1. ein (in Deutschland z. 
Zt. besonders umfangreiches) Angebot an sog. free programs (werbefinanzier-
ten privaten und öffentlich-rechtlichen Programmen) besteht, auf das die Rezi-
pienten für den Fall des Ausschlusses ausweichen können, 2. die mit einem 
Ausschluß verbundenen Kosten für den Anbieter oder/und Rezipienten unter 
Einbeziehung von Vorlaufkosten (etwa für den Erwerb von Set-top-Boxen) und 
nichtmonetärer Transaktionskosten (etwa für die Einrichtung der Systeme und 
die laufende Rechnungskontrolle) größer sind als gemeinhin angenommen und 
3. ein Ausschluß vieler Programminhalte, etwa national bedeutsamer Nachrich-
ten oder Sportveranstaltungen, in Deutschland dauerhaft oder zumindest 
vorübergehend auf gesellschaftspolitische Widerstände stoßen dürfte).5 

- Die journalistische Produktion von Rundfunkprogrammen unterliegt Besonder-
heiten, die auch unter den veränderten technischen Bedingungen nicht oder 
nicht vollständig entfallen dürften. Dazu gehören u. a. "die systemimmanente 
Ausrichtung am Publikumsgeschmack", "journalistische Selektionsregeln im 
Zusammenspiel mit Rekrutierung, organisatorischer Einbindung und Sozialisa-
tion von Journalisten" und "Einflüsse von Informationslieferanten wie Nachrich-
tenagenturen",6 aufgrund derer die Präferenzen der Nachfrager antizipiert und 
vorselektiert werden und das Angebot weniger vielfältig ist als die Nachfrage 
nach Programminhalten. 

Insgesamt werden durch die neuen Technologien die angebotsbedingten alloka-
tiven Marktmängel7 des Rundfunks (und die hieraus begründeten Regulierung) im 
Zeitablauf daher zwar abnehmen, aber nicht vollständig entfallen. 

                                                        
4 Siehe hierzu etwa ENGEL 1995b, KÜBLER 1995b oder KRUSE 1995. 

5 Siehe hierzu ausführlicher KOPS 1996. 

6 Siehe RAGER/WEBER 1992, S. 22, mit ausführlichen Literaturhinweisen. 

7 Außer diesen allokativen Mängeln werden (im folgenden nicht weiter erörterte) distri-
butive Mängel einer marktlichen Bereitstellung kritisiert. Sie ergeben sich aus der 
Einkommensabhängigkeit der marktlichen Verteilungsergebnisse, aufgrund derer 
nicht allen Bürgern die als gesellschaftlich wichtig erachteten Programmangebote 
verfügbar sind. Allerdings verliert dieses Argument an Durchschlagskraft, wenn man 
bedenkt, daß solche distributiven Ziele auch durch ein System personenspezifischer 
Transfers erreicht werden könnten und daß die technischen Entwicklungen es bald 
zu akzeptablen Transaktionskosten ermöglichen, eine solche personenspezifische 
Förderung nach der Art der Programmangebote zu differenzieren (siehe hierzu 
unten, Abschnitt 3.3.1.). 
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Abbildung 1: 
Die Beschreibung der Inhalte von Rundfunkprogrammen anhand von  Mittelwert 

(Programmorientierung) und Standardabweichung (Vielfalt) 

 

In Abbildung 1 sind diese absehbaren Veränderungen  graphisch dargestellt, in-
dem die Programmangebote als Häufigkeitsverteilungen auf einer Vielzahl unter-
schiedlich definierter Merkmalsdimensionen aufgefaßt werden. Bei diesen 
Angeboten kann es sich um einzelne Sendungen, aber auch um Aggregate 
handeln (z. B. alle Sendungen eines bestimmten Programmgenres, eines be-
stimmten Veranstalters oder aller Veranstalter innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums); die Art der in die Betrachtung einzubeziehenden Dimensionen ergibt sich 
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dabei aus den jeweiligen Untersuchungsinteressen. (Abbildung 1 nennt z. B. ein 
so spezifisches und vergleichsweise einfach operationalisierbares Merkmal wie 
den Anteil der Musik- versus Wortorientierung, aber auch so komplexe und 
schwer operationalisierbare Merkmale wie den Grad an Ausländerfeindlichkeit 
oder Rassismus.) 

Sofern die verwendeten Merkmale eindimensional sind, verteilen sich die Häufig-
keiten der Analyseeinheiten8 in aller Regel normal, d. h. je extremer die Merk-
malsausprägungen sind, desto seltener sind sie in Rundfunkprogrammen 
anzutreffen; mit wachsendem Abstand vom Mittelwert gehen sie gegen Null.9 
Programmvielfalt wird hier also im statistisch meßbaren Sinne der Eintrittwahr-
scheinlichkeit von Ereignissen verstanden. Sie ist um so höher, je größer die 
Wahrscheinkeit (die Chance) ist, in Rundfunkprogrammen Merkmalsträger (Ereig-
nisse, Informationen, Meinungen, Präferenzen, Argumente etc.) anzutreffen, die 
vom Durchschnitt (oder auf gut neudeutsch: vom "main stream") abweichen (je 
höher die Standardabweichung s der Verteilung ist). Und sie ist um so kleiner, je 
geringer die Wahrscheinlichkeit ist, solche von der Norm (dem Durchschnitt) 
abweichenden Inhalte vorzufinden (je kleiner die Standardabweichung ist).  

Neben der Standardabweichung s ist der Mittelwert x der Verteilung der zweite 
Parameter zur Charakterisierung der Programminhalte. Inhaltlich verstanden gibt 
dieser Parameter die Programmausrichtung an, mit Bezug auf die Merkmale von 
Abbildung 1 läßt sich ihm also beispielsweise entnehmen, ob ein Programm, 
ungeachtet seiner möglichen Heterogenität, tendenziell eher "links" oder "rechts", 
eher "liberal" oder "konservativ" und eher "repressiv" oder "emanzipatorisch" ist. 
Mittelwert und Standardabweichung sind damit die beiden Parameter, anhand 
derer sich Programme (in dieser abstrakten Betrachtungsweise erschöpfend) 
beschreiben lassen - und damit auch die Parameter, anhand derer geprüft werden 
kann, ob und wie sich mehrere Programmangebote voneinander unterscheiden. 

                                                        
8 Als Analyseeinheiten (Merkmalsträger) von Rundfunkprogrammen kommen verbale 

Informationen (Wörter, Sätze), aber auch als nonverbale Elemente (Handlungen, 
Personen, Ortsbezüge) in Frage. Siehe KOPS 1976 oder MERTEN 1991. 

9 In Abbildung 1 wurde versucht, als Beispiele lediglich solche eindimensionalen Di-
mensionen aufzuführen. Verzichtet wurde daher z. B. bewußt auf die Nennung der in 
kommunikationswissenschaftlichen Untersuchungen häufig anzutreffenden Dimen-
sion "Information versus Unterhaltung" (etwa bei SCHATZ 1994, S. 200). Diese ist 
nämlich, wie KLAUS (1996) unlängst zutreffend dargestellt hat, zweidimensional: 
"Der Gegensatz von Information ist Desinformation, der Gegensatz von Unterhaltung 
ist Langeweile". Folglich lassen sich Programme bezüglich ihrer Informations- und 
Unterhaltungsinhalte auch nur adäquat beschreiben, wenn die beiden Merkmale 
"Unterhaltungsgrad" und "Informationsgrad" unabhängig voneinander erhoben wer-
den. Ihre gemeinsame Betrachtung ergibt dann einen zweidimensionalen Merkmals-
raum (so wie die Betrachtung von n Merkmalen einen n-dimensionalen Merkmals-
raum ergibt). 
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In der gleichen Weise läßt sich - geeignete empirische Daten vorausgesetzt10 - 
auch die Nachfrage nach Rundfunkprogrammen darstellen. Es ist dann auch mög-
lich, Angebot und Nachfrage anhand der beiden Parameter miteinander zu ver-
gleichen. Der Grad der Übereinstimmung bzw. Unterschiedlichkeit zwischen 
Angebot und Nachfrage läßt sich dadurch zum einen visuell darstellen; er kann 
mit Hilfe geeigneter Kennziffern11 aber auch quantifiziert werden. Bei den in Ab-
bildung 1 enthaltenen fiktiven Verteilungen ist beispielsweise unschwer erkenn-
bar, daß das Angebot A2 weniger stark von der dort unterstellten ("tatsächlichen") 
Nachfrage der Rezipienten (Ntats1) abweicht als das Angebot A1 ((xA2 - xNtats1) 
< (xA2 - xNtats2)) und daß das Angebot A3 sogar vollständig mit der Nachfrage 
Ntats1 übereinstimmt (in der graphischen Darstellung: beide Verteilungen 
deckungsgleich sind: xA3 - xNtats1 = 0). 

Anhand dieser Darstellungsweise lassen sich auch die im Zuge der technischen 
Neuerungen des Rundfunks als wahrscheinlich anzusehenden Veränderungen 
beschreiben: Im Vergleich zum status quo (A1) wird das künftige Angebot (A2) 
von der Nachfrage der Rezipienten vermutlich infolge der Abbaus ange-
botsbedingter Marktmängel weniger stark abweichen. Nach der hier vertretenen 
Einschätzung kommt es aber nicht zu der völligen Übereinstimmung von Angebot 
und Nachfrage, wie sie durch die Funktion A3 beschrieben wird: xA1 < xA2 < xA3. 
Zudem dürfte sich im Zuge der technischen Neuerungen auch die Vielfalt des 
Programmangebotes erhöhen; aufgrund der ökonomischen Grenzen einer "Indivi-
dualisierung" der Programmangebote, der wahrscheinlichen Angebotskonzentra-
tion (infolge verbleibender und neu hinzukommender Größen- und Fühlungsvor-
teile) und der strukturellen Besonderheiten der journalistischen Produktion dürfte 
sie aber dennoch dauerhaft hinter der vom Rezipienten gewünschten Vielfalt 
zurückbleiben: sA1 < sA2 < sA3.  

 

                                                        
10 Während Daten zur Beschreibung (der Vielfalt) von Programmangeboten als "pro-

zeßproduzierte" Daten mannigfaltig vorliegen, müßten solche Daten zu den ge-
wünschten bzw. nachgefragten Programminhalten mit aufwendigen Verfahren (Befra-
gungen) erhoben werden. Dies erklärt, daß fast alle Studien, die sich empirisch mit 
Programmvielfalt befaßt haben, "als Leistungs- und Angebotsvergleich konzipiert 
worden" (sind). Dieser von WOLDT (1992, S. 211) stammende Hinweis ist ebenso 
richtig wie seine daran anschließende Empfehlung, daß die "Frage nach dem 
Verhältnis von Angebot und Rezeption sowie nach der Relevanz sowohl der 
Medieninhalte als auch der mit ihnen befaßten Forschung ... größere Aufmerksamkeit 
wert" sei. 

11 Siehe hierzu KOPS 1997a. 
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2. Nachfragemängel als neuere Begründung einer Rundfunkregulierung 

2.1. Nachfragemängel in der ökonomischen Theorie 

Aufgrund der absehbaren Verringerung angebotsbedingter Marktmängel beinhal-
tet "die wachsende Zahl technologischer Kommunikations- und Übertragungs-
möglichkeiten ... die große Chance, ja Gewähr für eine Rundfunkstruktur, die in 
Inhalt wie Erfolg, in Akzeptanz wie Attraktivität mehr und mehr beziehungsweise 
in immer entscheidenderem Maße vom Faktor der kommunikationsrechtlichen 
Nachfrage durch den Rezipienten, den Programmkonsumenten bestimmt sein 
wird."1 Ob ein solcher Bedeutungsgewinn der individuellen Nachfrage aber, wie 
es im vorstehenden Zitat anklingt, grundsätzlich zu befürworten ist, ist fraglich, 
solange deren Qualität nicht an gesellschaftlichen Normen gemessen wird oder - 
in anderen Worten - solange keine Informationen über eventuelle 
nachfragebedingte Marktmängel vorliegen. Die Frage der privaten 
Bereitstellbarkeit von Rundfunk verlagert sich damit von Angebotsmängeln (die 
die traditionelle Begründung für eine Rundfunkregulierung i. w. S.2 bilden), zu 
möglichen Nachfragemängeln (die bisher sowohl in der Rundfunkpolitik wie auch 
in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wenig beachtet wurden). 

Ob und ggf. in welchem Umfang solche nachfragebedingten Marktmängel3 über-
haupt vorliegen, ist innerhalb der Wirtschaftswissenschaften allerdings strittig. 
Dahinter steht nämlich die grundsätzliche Frage, ob die Fähigkeit der Rezipien-
ten, ihre Präferenzen selbst am besten erkennen und artikulieren zu können, als 
ausnahmslos gültig anzusehen ist oder ob eine solche "Konsumentensou-
veränität" bei bestimmten Personengruppen oder Gutstypen oder unter besonde-
ren Bedingungen des Konsumaktes nicht besteht. Vor allem die vom ameri-
kanischen Finanzwissenschaftler R. Musgrave entwickelte Lehre von den "ver-
zerrten Präferenzen",4 nach der Konsumenten den Nutzen bestimmter, "meritori-
scher" (="verdienstvoller") Güter unterschätzen und den Nutzen anderer, "de-

                                                        
1 SCHOLZ 1995, S. 358; Hervorhebungen im Original  

2 D. h. für eine öffentlich-rechtliche Bereitstellung oder für eine Kontrolle und Beeinflus-
sung einer privaten Bereitstellung. 

3 Die hier in Anlehnung an die finanzwissenschaftlichen Lehrbücher (z. B. MACK-
SCHEIDT/STEINHAUSEN 1977, FRITSCH u. a. 1993) vorgenommene Unterteilung 
in angebots- und nachfragebedingte Marktmängel ist insofern problematisch, weil sie 
sich nur daran orientieren kann, welche Seite durch die Mängel hauptsächlich 
betroffen wird. Im Einzelfall können aber durchaus die der Nachfrageseite zuge-
ordneten Mängel (z. B. Externalitäten und asymmetrisch verteilte Informationen) auch 
das Angebot beeinträchtigen, so wie umgekehrt die aufgrund ihrer hauptsächlichen 
Wirkungen als Angebotsmängel eingeordnete Nichtrivalität und Nichtausschließbar-
keit auch die Nachfrage beeinflußt. Diese Überlappungen werden im Interesse der 
didaktischen Vereinfachung hier in Kauf genommen.  

4 Siehe MUSGRAVE 1959 und MUSGRAVE 1969 sowie die daran anknüpfenden 
Arbeiten von HEAD 1966, SCHMIDT 1970 und MACKSCHEIDT 1974.  
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meritorischer" Güter überschätzen,5 was staatliche Eingriffe rechtfertigte, mit 
denen der Konsum meritorischer Güter gefördert ("meritorisiert") und der Konsum 
demeritorischer Güter gehemmt oder verhindert ("demeritorisiert) wird (z. B. durch 
Subventionen oder Gebote einerseits und durch Steuern oder Verbote 
andererseits), hat innerhalb der Ökonomie, insbesondere innerhalb der Finanz-
wissenschaft, eine umfangreiche Diskussion ausgelöst.6 Die Mehrzahl der Auto-
ren, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben, lehnen Musgraves Vorstellun-
gen ab, insbesondere aufgrund ihres elitären Ansatzes, der dem einzelnen die 
Fähigkeit abspricht, seine Bedürfnisse und die zu ihrer Befriedigung benötigten 
Güter selbst am besten erkennen zu können, und wegen der Gefahr, der Staat 
könne mit dem Argument der "(De-)Meritorisierungsbedürftigkeit" in immer mehr 
Entscheidungen der Bürger eingreifen.7 Überwiegend anerkannt werden sie ledig-
lich bezüglich der Entscheidungen bestimmter Personengruppen, bei denen eine 
"Konsumentensouveränität" erfahrungsgemäß nicht gegeben ist, wie z. B. bei 
Kindern und Jugendlichen, bei geistig behinderten oder senilen Menschen oder 
bei Personen, die suchtkrank sind.8  

Erweitert man die Betrachtung über das Argument der verzerrten Präferenzen hin-
aus auf andere Formen von Marktmängeln, so finden sich in der neueren öko-
nomischen Theorie allerdings mehrere Denkrichtungen, die die Existenz von 
Nachfragemängeln i. w. S. - über die "personenspezifische" Variante hinaus - 
stützen. Dazu gehören insbesondere die Prinzipal-Agent-Theorie, die Theorie 
externer Effekte und die "neuere Meritoriktheorie".9 

                                                        
5 Als Beispiele für meritorische Güter werden z. B. Bildungsmaßnahmen oder gesund-

heitserhaltende und -fördernde Nahrungsmittel (wie Obst und Lebertran) und Akti-
vitäten (wie Sport und Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen) genannt; als Beispiele 
für demeritorische Güter z. B. gesundheitsschädigende Nahrungs- und Genußmittel 
(wie Zucker, Zigaretten oder Drogen) und Aktivitäten (wie Motorradfahren ohne Helm 
oder Autofahren ohne Gurt). Zur Vervollständigung der Terminologie wären als dritte 
Kategorie die nicht meritorischen Güter zu nennen, bei denen die individuellen und 
gesellschaftlichen Wertschätzungen übereinstimmen. 

6 Zur neueren Diskussion siehe etwa ANDEL 1984, HEAD 1988, SCHMIDT 1988, 
PRIDDAT 1992, ERLEI 1992 und STREISSLER 1993. 

7 Siehe z. B. die entsprechende Kritik durch SCHMIDT 1970, ders. 1988. Insgesamt 
eher ablehnend auch BLIND 1997.  

8 Zu letzterem siehe ERLEI 1992. Für solche Personen haben die meisten Gesell-
schaften Rechtsinstrumente geschaffen, mit denen ihnen die "Mündigkeit" im 
Interesse dieser Personen selbst, aber auch im Interesse ggf. betroffener Dritter, 
gesetzlich abgesprochen werden kann. Allerdings wird dabei i. a. ein strenger 
formaler Instanzenweg unter Prüfung genau spezifizierter Bedingungen vorgegeben, 
um eine mißbräuchliche Entmündigung zu verhindern; in den meisten Gesellschaften 
sind solche Regelungen zudem subsidiär in dem Sinn, daß die Entscheidungsrechte 
erst dann dem Staat zufallen, wenn den Entmündigten näher stehende, besser 
geeignete Paternalisten nicht verfügbar sind. 

9 Siehe hierzu ausführlicher KOPS 1997a. 
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♦ Die Prinzipal-Agent-Theorie hat nachgewiesen, daß die Wohlfahrt entschei-
dungsbefugter "Prinzipale" (Unternehmer, Käufer, Wahlbürger) erhöht wird, 
wenn diese einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnisse an "Agenten" (Pächter, 
Manager, Makler etc.) delegieren (weil sie dadurch Vorteile der Spezialisie-
rung und Arbeitsteilung erzielen).10 Allerdings müssen die Prinzipale dafür 
auch gewillt sein, ihren (Konsum-)Entscheidungen nicht die eigenen Prä-
ferenzen zugrunde zu legen, sondern sich nach den - davon möglicherweise 
abweichenden - Präferenzen der spezialisierten, besser informierten Agenten 
zu richten, d. h. sog. "Frustrationskosten" in Kauf zu nehmen.11 Dies gilt auch 
für die als Agenten der Bürger fungierenden Politiker und Bürokraten, die sich 
auf die Entscheidung über bestimmte, für den einzelnen Bürger kaum mehr 
entscheidbare Aufgaben spezialisiert haben. Hieraus rechtfertigen sich von 
den Präferenzen der Bürger abweichende Entscheidungen - allerdings nur für 
diejenigen Bereiche und in dem Umfang, in dem die (Wahl-)Bürger den Staat 
bzw. die Politiker und Bürokraten hierzu legitimiert haben.12 C. p. sind diese 
Abweichungen dabei um so größer, je schwieriger die Qualität eines Gutes 
durch den einzelnen beurteilt werden kann, je höhere Spezialisierungsvorteile 
daher durch die Delegation der Bereitstellungsentscheidungen an 
spezialisierte Agenten erzielt werden können und je größere Entschei-
dungsbefugnisse diesen dadurch eingeräumt werden (müssen). 

♦ Die Theorie externer Effekte hat deutlich gemacht, daß bei Gütern, deren 
Produktion oder/und Konsum die Wohlfahrt von Personen beeinflußt, die an 
den Produktions-/Konsumentscheidungen nicht beteiligt sind, die Bereitstel-
lungsergebnisse aus Sicht der insgesamt Betroffenen (aus gesamtwirtschaft-
licher Sicht) suboptimal ausfallen: Güter mit positiven Externalitäten werden in 
einem gesamtwirtschaftlich zu geringen Umfang produziert/konsumiert, Güter 
mit negativen Externalitäten in einem gesamtwirtschaftlich zu hohen Umfang. 
Ursache dafür ist allerdings - anders als bei den gerade dargestellten 
"Informationsmängeln" - nicht, daß die Produzenten/Konsumenten die Qualität 
bzw. den Nutzen der Güter nicht richtig einschätzen, sondern daß für ihre 
Entscheidungen nur derjenige Teil der Entscheidungsfolgen relevant ist, der 
sie selbst betrifft. Sofern eine direkte "horizontale" Einigung zwischen den 

                                                        
10 Zur Prinzipal-Agent-Theorie siehe etwa aus betriebswirtschaftlicher Sicht LAUX 1990; 

aus Sicht der Institutionenökonomik RICHTER/FURUBOTN 1996, S. 163ff. 

11 Zum Begriff siehe allgemein PENNOCK 1959; zur Übertragbarkeit auf Rundfunkpro-
gramme siehe KOPS/HANSMEYER 1996, S. 49ff., sowie KOPS 1995a. Aus der Ab-
wägung des marginalen Nutzens und der marginalen Kosten der Delegation läßt sich 
ein für den Prinzipalen optimaler Delegationsgrad bestimmen. Vgl. BLANKART 1994. 

12 Solche (de-)meritorische Entscheidungen werden von der Mehrheit der Bürger auch 
als legitim erachtet. In einer im Jahr 1985 durchgeführten Umfrage stimmten z. B. 79 
% aller Befragten der Behauptung zu: "Ein Politiker soll nach seiner Überzeugung 
handeln und das tun, was er für richtig hält..."; und nur 9 % befürworteten die 
Behauptung: "Wenn ein Politiker merkt, daß er mit seiner Überzugung klar in der Min-
derheit ist, dann sollte er sie aufgeben..." Siehe Allensbacher Berichte Nr. 15/1986. 
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Konsumenten und den davon betroffenen Dritten nicht möglich ist - was bei 
Konsumentscheidungen, die sich auf viele Personen auswirken oder deren 
Wirkungen schwer quantifizierbar sind, die Regel ist13 - bedarf es des Staates 
oder eines anderen Agenten, der als neutraler Makler solche Externalitäten 
durch "vertikal-hierarchische" Eingriffe kompensiert. 

♦ Die ökonomische Vertragstheorie und die sog. public-choice-Schule haben 
darauf hingewiesen, daß die geäußerten Präferenzen u. a. von den Rahmen-
bedingungen abhängen, innerhalb derer die Konsumentscheidungen getroffen 
werden. Daher kann es sinnvoll sein, daß sich Personen einer Selbstbindung 
unterwerfen, um den Vollzug der unter "günstigen" Rahmenbedingungen ge-
troffenen Entscheidungen zu gewährleisten bzw. den Vollzug der unter "un-
günstigen" Rahmenbedingungen getroffenen Entscheidungen zu verhindern.14 
Sofern eine solche Selbstbindung nicht durch geeignete "Arrangements" 
erreicht werden kann oder mit zu hohen (Transaktions-) Kosten verbunden ist, 
ist eine freiwillige Fremdbindung angebracht, bei der ein Treuhändler sicher-
stellt, daß die Entscheidungen nicht anhand der unter "ungünstigen" 
Bedingungen empfundenen (Markt-)Präferenzen (M-Präferenzen), sondern 
anhand der unter "günstigen" Bedingungen empfundenen "reflexiven" Prä-
ferenzen (R-Präferenzen) getroffen werden.15 Für bestimmte Entscheidungen 
kann auch der Staat i. w. S. diese treuhändlerische Aufgabe einer "individuell 
gewünschten" (De-)Meritorisierung wahrnehmen. 

                                                        
13 Zur Begründung und den Möglichkeiten eines direkten "horizontalen" Ausgleichs ex-

terner Effekte siehe grundlegend COASE 1960; zu den Grenzen eines solchen 
direkten Ausgleichs und zu den dann erforderlichen "vertikal-hierarchischen" Aus-
gleichsverfahren siehe WEIMANN 1992, SCHARPF 1992. 

14 Zur Verdeutlichung dieses Gedankens bedient sich die Vertragstheorie gern des Bei-
spiels von Odysseus (siehe ELSTER 1984), der sich einer - im wahren Sinn des Wor-
tes - "Selbstbindung" unterwarf, weil er wußte, daß seine Präferenzen durch den 
lockenden Ruf der Sirenen gegenüber den vor Antritt der Schiffsreise bestehenden 
Präferenzen "verzerrt" würden. Ähnliche situationsabhängige Präferenzunterschiede 
kennt man vom beim Arzt getroffenen Vorsatz, nicht mehr zu rauchen (der beim 
geselligen Zusammensein in der Kneipe schnell wieder aufgegeben wird), beim 
abends getroffenen Vorsatz, am nächsten Morgen früh aufzustehen (der im 
morgendlichen warmen Bett nicht befolgt wird), oder beim Vorsatz, nur angeschnallt 
Auto zu fahren (der bei der kurzen Fahrt zum Bäcker ausnahmsweise außer Kraft 
gesetzt wird). 

15 Gründe und Formen nicht transitiver Präferenzordnungen in unterschiedlichen Ent-
scheidungssituationen behandelt allgemein ERLEI 1992, S. 35ff., der mit Bezug auf 
BRENNAN/LOMASKY 1983 R-Präferenzen (reflexive Präferenzen) von M-Präferen-
zen (Marktpräferenzen) unterscheidet. Siehe auch KIEFER 1994, S. 433. 
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Tabelle 1: 
Mängel der Nachfrage und deren Beurteilung in der Ökonomie 

Art des 
Nachfrage- 

mangels 

Konsumenten-
souveränität 
vorhanden? 

wessen Präferenzen 
sind entscheidungs-

relevant? 

was legitimiert die 
(De-)Meritorisierung? 

wissen-
schaftl. 
aner- 

kannt? 
generelle 

Präferenz- 
verzerrungen 

generell 
nicht vorhanden 

Präferenzen des 
Staates oder ande-
rer Machtinstanz  
(= Paternalismus) 

die dem Staat oder anderen 
Machtträgern unterstellte 

bessere Informiertheit und 
Gemeinnutzorientierung 

über- 
wiegend 

nein 

personen- 
spezifische 
Präferenz-

verzerrungen 

für bestimmte 
Personen 

(z. B. Kinder u. 
Suchtkranke) 

nicht vorhanden 

Präferenzen des 
Staates oder ande-
rer Machtinstanz 

(z. B. Eltern) 
(= Paternalismus) 

die vom Prinzipalen wegen 
bestimmter personaler Eigen-
schaften (z. B. Suchterkran-

kung) an den Staat oder 
andere Agenten delegierten 
Entscheidungsbefugnisse 

über-
wiegend 

ja 

Informa- 
tions- 

mängel 

bezügl. d. Kon- 
sums einzelner 
Güter nicht vor- 
handen; bezügl. 
Delegationsfä-

higkeit vorhand.  

Präferenzen des 
Staates oder ande-
rer spezialisierter 

Agenten (z. B. 
Anwälte u. Ärzte) 

(= Paternalismus?) 

die vom Prinzipalen für be- 
stimmte Erfahrungs- oder 

Vertrauensgüter an den Staat 
oder andere spezialisierte 

Agenten delegierten 
Entscheidungsbefugnisse 

ja 

Externa- 
litäten 

ja, aber Summe 
individ. Kon-
sumentschei-
dungen weicht 
ab von gesamt-
wirtsch. Wohl-
fahrtsoptimum 

vom Staat oder an-
deren Agenten be-

wertete Präferenzen 
der von den Folgen 
einer externen Ent-
scheidung insges. 
betroffenen Bürger  

(= Individualismus?) 

die vom Prinzipalen für be- 
stimmte externalitätsbehaf- 
tete Güter (z. B. Umwelt-

qualität) an den Staat oder 
andere spezialisierte 
Agenten delegierten 

Entscheidungsbefugnisse 
 

ja 

intransitive 
Präferenzen 

bezügl. einzel- 
ner Güter nicht 
vorhanden; be-
zügl. Delega- 
tionsfähigkeit 

vorhanden 

vom Staat oder 
anderen Agenten 
berücksichtigte R-
Präferenzen der 

Bürger 
(= Individualismus) 

die vom Prinzipalen für be- 
stimmte intransitiv präferierte 
Güter (z. B. Sicherheitsgurte) 
an d. Staat o. andere spezia- 
lisierte Agenten delegierten 
Entscheidungsbefugnisse 

über-
wiegend  

ja 

 

Unter Einbeziehung solcher Formen beschränken sich Nachfragemängel also kei-
neswegs auf die paternalistische Variante, d. h. die mit besserer Informiertheit des 
Staates (oder sonstiger Machtinhaber) begründete Ignorierung der Konsumenten-
präferenzen (die von den meisten Ökonomen - mit Ausnahme der personenspe-
zifischen Variante - abgelehnt wird), sondern er umfaßt auch Nachfragemängel, 
die sich als Folge gutsspezifischer Besonderheiten (mangelnde Erkennbarkeit 
qualitätsbeeinflussender Merkmale) und fehlerhafter Entscheidungsverfahren 
(Externalitäten und intransitive Präferenzen) einstellen. Deren Korrektur 
rechtfertigt es nach überwiegender Auffassung, daß der Staat oder andere 
Hoheiten als Agenten des Bürgers tätig werden (siehe Tabelle 1 für eine 
zusammenfassende Darstellung). 
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2.2. Keine generellen Nachfragemängel bei Rundfunkprogrammen 

Bei der Frage nach der Übertragkeit solcher Rechtfertigungsversuche auf den 
Rundfunk kann sich die Betrachtung auf das Medium Rundfunk insgesamt oder 
auf die einzelnen Rundfunkinhalte richten. Als Hinweis für die Existenz  genereller 
Nachfragemängel könnte man die von Sozialwissenschaftlern des öfteren vertre-
tene Auffassung ansehen, der Rundfunk, insbesondere das Fernsehen, sei eine 
wesentliche Ursache für den Verlust sozialer Kompetenzen und Werte, für gesell-
schaftliche Desintegration und Fragmentierung, für die Zunahme von Gewalt und 
andere gesellschaftliche Fehlentwicklungen;16 und angesichts seines geringen 
Nutzens (oder Unnutzens) sei  die mit Fernsehen verbrachte Zeit (die in den 
meisten Industrieländern den nach dem Schlafen höchsten Anteil am Zeitbudget 
ausmacht) unangemessen hoch.17  

Allerdings wird dabei häufig übersehen, daß die Übernutzung des Fernsehens 
nicht (nur) auf "verzerrte" Präferenzen der Zuschauer zurückgehen kann, sondern 
auch darauf, daß die monetären Grenzkosten des Free TV - anders als diejenigen 
konkurrierender Aktivitäten - für den Zuschauer gleich Null sind.18 Gegen eine 
pauschale Einstufung von Fernsehen als einem demeritorischen Gut sprechen 
zudem verschiedene positive Funktionen, die das Medium für die Gesellschaft 
insgesamt oder für bestimmte gesellschaftliche Gruppen erbringt oder bei einer 
adäquaten Ausgestaltung und Nutzung erbringen könnte, wie die politische und 
kulturelle Bildung, die Integration von Minderheiten und die Befriedigung des Be-
dürfnisses nach Abwechslung und Konfrontation mit neuen Ansichten und Argu-
menten.19 Hieraus die Folgerung abzuleiten, der Rundfunk sei insgesamt als 
meritorisches Gut zu betrachten, dürfte aber ähnlich unzulässig sein wie seine 
pauschale Einstufung als demeritorisches Gut. 

Deshalb stoßen pauschale Beurteilungen des Rundfunks und daran anknüpfende 
Forderungen nach einer Meritorisierung oder Demeritorisierung dieses Mediums 
fast immer auf Widerspruch; der hierfür benötigte gesellschaftliche Konsens ist 
jedenfalls nicht zu erwarten. Dies gilt insbesondere für die paternalistische 
Begründung einer (De-)Meritorisierung, die sich auf die generelle Verneinung 

                                                        
16 Siehe für viele z. B. HEUERMANN/KUZINA 1995, S. 125ff. 

17 In diesem Sinn statt vieler POSTMAN 1985a, ders. 1985b. 

18 Grenzkosten von Null heißt, daß für die Nutzung einer zusätzlichen Programmeinheit 
dem Rezipienten keine monetären Kosten entstehen. Diese Bedingung ist nicht nur 
bei werbefinanzierten Programmen erfüllt (für deren Nutzung der Rezipient überhaupt 
keinen Preis entrichtet), sondern auch bei pauschalen, d. h. von der Art und Menge 
der genutzten Programme unabhängigen entgeltfinanzierten Programmen (z. B. 
Premiere) und gebührenfinanzierten (öffentlich-rechtlichen) Programmen. Fernsehen 
ist dann - unter Einbeziehung der für seine Nutzung aufzubringenden (rivalisie-
renden) Zeit - ein Allmendegut. Zu den Gründen der für diesen Gutstyp immanente 
Neigung zur Übernutzung (auch als "Tragik der Allmende" bezeichnet) siehe grund-
legend HARDIN 1968.  

19 Siehe etwa BLUMLER/HOFFMANN-RIEM 1992 und PLOG 1994. 
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einer Konsumentensouveränität (hier: der Rundfunkrepizienten) stützt. Daß der 
Staat oder andere übergeordnete Instanzen den Wert von Rundfunkprogrammen 
grundsätzlich besser beurteilen könnten als der einzelne Rezipient, widerspricht 
den Vorstellungen aufgeklärter demokratischer und liberaler Gesellschaften. Eine 
solche Sichtweise läuft - wie der liberale Kronberger Kreis (1991, S. 5) es formu-
lierte, "im Kern auf Geschmacksdiktatur hinaus und kommt in gefährliche Nähe 
der Zensur".  

Auf der anderen Seite stützen die Erfahrungen mit den ausländischen Rundfunk-
systemen, vor allem mit dem amerikanischen Fernsehen, das zu ca. 83 % aus 
kommerziellem, konsumentenorientiertem Privatfernsehen besteht,20 nicht gerade 
den Glauben an die Konsumentensouveränität des Fernsehzuschauers. Sie legen 
nach Auffassung vieler, zugegebenermaßen elitärer, Beobachter eher den Schluß 
nahe: "Der freie Markt macht Fernsehen dumm".21 Und sie legen den weiter-
gehenden Schluß nahe, daß das Fernsehen seinerseits seine Zuschauer dumm 
macht: "Es lehrt den Zuschauer, Komplexität zu verachten und zu fühlen statt zu 
denken. Seine zentrale Aufgabe ist es, jenes fiktive Paradies des Begehrens zu 
erschaffen, für das die Wirklichkeit nur noch Kulisse ist, in der es keine Erfahrung 
gibt, sondern nur noch den Augenblick - mit jedem Bild verlöscht das 
vorangegangene, jede Nachricht verschwindet mit der nächsten. Fernsehen ist, 
gelinde gesagt, kein Medium der Erinnerung. Deshalb hört es niemals auf zu 
senden."22  

Von daher muß auch die Einschätzung von SCHOLZ bezweifelt werden, daß die 
Beseitigung angebotsbedingter Knappheiten "nicht in jenem immer wieder be-
schworenen Horroszenario einer totalen Überflutung des Menschen mit immer 
seichteren, immer flacheren Unterhaltungsangeboten bestehen (wird, sondern ...) 
vielmehr und ganz entscheidend in der wachsenden Nachfragefähigkeit und damit 
auch kommunikationsfreiheitlichen Mündigkeit des Bürgers ..., der buchstäblich 
aus der wachsenden Zahl von Angeboten das ihm Genehme, das ihn 
Interessierende auswählen und nutzen wird."23 Daß Angebotsvielfalt, wie Scholz 
                                                        
20 Im Jahr 1995 beliefen sich die sog. Community Service Grants, die den Rundfunkan-

stalten für die Verfolgung von "public affairs" gewährt werden, in den USA auf 265 
Mio Dollar. Im Vergleich zum Gesamtetat der amerikanischen Rundfunkanstalten 
entsprach dies ca. 17 %. Siehe WIDLAK 1995, S. 287.  

21 LUECKEN 1995 

22 Ebenda. Ähnlich bereits POSTMAN 1985a, ders. 1985b. Unlängst hat sich auch der 
amerikanische Kulturkritiker Robert HUGHES (1995) in diesem Sinn geäußert.  

23 SCHOLZ 1995, S. 358. Scholz bekräftigt diese optimistische Einschätzung noch 
(ebenda): "In diesem Sinne bedeutet die wachsende Zahl technologischer Kommu-
nikations- und Übertragungsmöglichkeiten auch die große Chance, ja Gewähr für 
eine Rundfunkstruktur, die in Inhalt wie Erfolg, in Akzeptanz wie Attraktivität mehr und 
mehr beziehungsweise in immer entscheidenderem Maße vom Faktor der 
kommunikationsrechtlichen Nachfrage durch den Rezipienten, den Programmkon-
sumenten bestimmt sein wird. In diesem Sinne münden die neuen technologischen 
Möglichkeiten in die große Chance zur Individualisierung von Programmnachfrage 
und damit auch Programmangebot sowie in die ebenso große Garantie und 
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hier vermutet, eine hinreichende Bedingung für Vielfalt und Qualität der Nach-
frage bildet, ist angesichts der amerikanischen Entwicklungen kaum zu erwarten. 
Vielmehr ist, auch bei einer generellen Anerkennung der Souveränität des 
Rundfunkkonsumenten, zu vermuten, daß für bestimmte Rezipientengruppen und 
Programminhalte und/oder unter bestimmten Rahmenbedingungen der Nachfrage 
die individuellen und gesellschaftlichen Einschätzungen des Nutzens von 
Rundfunkprogrammen voneinander abweichen. 

2.3. Spezifische Nachfragemängel bei Rundfunkprogrammen 

2.3.1. Personenspezifische Nachfragemängel 

Überträgt man die in der ökonomischen Theorie allgemein angeführten "spezifi-
schen" Nachfragemängel auf Rundfunkprogramme,24 so lassen sich als solche 
zum ersten personenspezifische Mängel anführen. Vor allem für Kinder und Ju-
gendliche wird häufig die Auffassung vertreten, sie überschätzten den Nutzen des 
Fernsehens insgesamt bzw. - bei einer differenzierten Betrachtung - den Nutzen 
bestimmter Programme. Als Gründe hierfür nennen Kommunikationswissenschaft-
ler z. B. die fehlende Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion 
(etwa im Hinblick auf Gewaltakte) und zur Erkennung unterschwelliger Appelle 
(etwa von Kaufappellen).25 Kindern und Jugendlichen wird daher für Rundfunk-
programme - ebenso oder stärker als für andere Güter - die Konsumentensouve-
ränität überwiegend abgesprochen; und eine (De-)Meritorisierung ihrer Konsum-
entscheidungen (ihres Nutzungsverhaltens) wird folglich in ihrem eigenen 
Interesse als erforderlich erachtet.26  

Als primäre Instanz hierfür werden die Eltern angesehen, die ihre Kinder zur Nut-
zung meritorischer Programmangebote anleiten und von der Nutzung demeri-
torischer Programmangebote fernhalten sollten. In Programmzeitschriften ent-
haltene Kennzeichnungen können ihnen dabei ebenso helfen wie soft- und hard-
warebasierte Ausschlußmechanismen. In dem Maß, in dem die Eltern dieser 
Funktion nicht gerecht werden,27 sind aber auch der Gesetzgeber und die Rund-
funkveranstalter zu einer (De-)Meritorisierung von Kinderprogrammen verpflichtet 
- z. B. dadurch, daß sie solche Programme zu Tageszeiten ausstrahlen, zu denen 
Kinder das Fernsehen (nicht) nutzen, oder indem sie auf die Ausstrahlung kinder-
untauglicher Programme ganz verzichten. 

                                                                                                                                                                        
Wirkungschance von interaktiver Programmnachfrage wie interaktiv bestimmten 
Programmangebot ein." (Hervorhebung im Original) 

24 Zur Begründung ausführlich KOPS 1997a. 

25  Siehe THEUNERT 1992; GROEBEL 1994. 

26 Das Kinder- und Jugendhilfegesetz spricht in diesem Zusammenhang von der Not-
wendigkeit, "Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen." 
Siehe ausführlich auch HARTSTEIN u. a. 1995, S. 495ff., insbes. S. 538ff.  

27 Siehe z. B. NEUMANN-BRAUN 1993 oder STRAFSKI 1995. 
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2.3.2. Asymmetrisch verteilte Informationen 

Bei vielen Rundfunkprogrammen sind die für die Entscheidung der Rezipienten 
relevanten Gutsmerkmale schwer erkennbar, insbesondere bei Nachrichten, bei 
politischen Magazinen, bei Verbrauchermagazinen und ähnlichen Informations-
sendungen, bei denen die Rezipienten nicht in der Lage sind, den Wahrheits-
gehalt (als das dominante Qualitätsmerkmal solcher Sendungen) zu beurteilen. 
Aus Sicht der Rezipienten sind solche Programme somit sog. Vertrauensgüter. 
Bei anderen Sendungen, etwa bei Spielfilmen, Unterhaltungsserien, Sportübertra-
gungen und Konzerten, kann der sachverständige Rezipient die Qualität beurtei-
len - allerdings erst, nachdem er sie gesehen hat. Solche Erfahrungsgüter ermög-
lichen - anders als Vertrauensgüter - Schlüsse auf die Qualität anderer Angebote 
des betreffenden Marktteilnehmers (hier also auf die Qualität künftiger 
Programme des betreffenden Veranstalters).28 

Als Konsument von Vertrauens- und Erfahrungsgütern ist der Rundfunkrezipient 
in beträchtlichem Maß auf screening und signalling, d. h. auf Verfahren zum trans-
aktionskostenarmen Abbau von Informationsmängeln angewiesen. Die Delegation 
von Entscheidungen an sachverständige Agenten ist dabei ein besonders geeig-
netes Verfahren, weil der Rezipient dadurch erhebliche Transaktionskosten spa-
ren kann. Häufig stellt es sogar das einzige Verfahren dar, durch das die Asym-
metrie der Informationsverteilung auf das Niveau vermindert werden kann, das für 
ein Zustandekommen marktlicher Transaktionen erforderlich ist. Dabei werden 
solche Entscheidungsdelegationen sowohl von den Produzenten und Veranstal-
tern von Rundfunkprogrammen praktiziert (die z. B. Rechtehändler und freie Pro-
duktionsfirmen einsetzen), als auch von den Konsumenten von Rundfunkpro-
grammen (die z. B. von Fachjournalisten eine Vorauswahl der Programminhalte 
und von Programmzeitschriften eine Vorbewertung der Programmqualität vorneh-
men lassen). 

Die (öffentlich-rechtlichen wie auch die privaten) Rundfunkveranstalter erscheinen 
im Lichte der Prinzipal-Agent-Theorie somit als Agenten, denen die Rundfunk-
teilnehmer in einem vorgegebenen Umfang die Aufgabe übertragen, unter Einsatz 
der Spezialkenntnisse ihrer Mitarbeiter/innen Entscheidungen über die Pro-

                                                        
28 Hingegen finden sich bei Rundfunkprogrammen - wie bei Informationsgütern generell 

- in keinem Fall sog. Inspektionsgüter, d. h. Güter, deren Qualität durch eine (trans-
aktionskostenarme) Inaugenscheinnahme (Inspektion) beurteilt werden kann: Die 
nutzenstiftenden Merkmale eines Fernsehprogramms (wie auch eines Buches, eines 
Musikstückes oder anderer Formen von Information i. w. S.) können nur beurteilt wer-
den, indem das Gut konsumiert wird und nachdem der Rezipient dafür einen Preis 
gezahlt hat (bzw. bei free ware: nachdem er die Zeit für die Rezeption des 
Programms aufgewandt hat). Zur Unterscheidung zwischen Erfahrungsgütern und 
Inspektionsgütern (auch Suchgüter genannt) siehe grundlegend NELSON 1970. Die 
Vertrauensgüter (die verschiedentlich, etwa von FRITSCH u. a. 1993, S. 187) mit 
sog. "Glaubensgütern" gleichgesetzt werden (anders: SCHULENBURG 1993, S. 
520ff.), wurden als dritte Kategorie von BLANKART/POMMEREHNE (1985) 
eingeführt. 
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duktionsweise, die Inhalte und die Zusammensetzung des Programmangebotes 
zu treffen. Damit akzeptieren sie zugleich, daß diese Entscheidungen in dem 
Maße von ihren eigenen Präferenzen abweichen, in dem die Mitarbeiter/ innen 
besser informiert sind als sie selbst (bzw. umgekehrt formiert: in dem Maß, in dem 
ihre Präferenzen infolge ihres schlechteren Informationsstandes (nicht: infolge 
einer anderen, paternalistischen Beurteilung des Nutzens von Rund-
funkprogrammen)29 "verzerrt" sind. 

Den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist eine solche Funktion als Agenten 
der Rundfunkteilnehmer dabei um so eher zuzubilligen als den privaten 
Veranstaltern, je eher man von ihnen eine höhere Kompetenz (bzw. in der Termi-
nologie der Prinzipal-Agent-Theorie: höhere Delegationsvorteile) erwartet und je 
weniger man von ihnen eine Eigennutzorientierung (bzw. in der Terminologie der 
Prinzipal-Agent-Theorie: Frustrationskosten infolge eigennutzbedingter Verstöße 
des Agenten gegen die Interessen der Prinzipale) befürchtet. Erst wenn die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von der Mehrheit der Rund-
funkteilnehmer nicht mehr als leistungsfähiger und uneigennütziger eingeschätzt 
werden als die privaten Veranstalter, wäre es aus deren Sicht an der Zeit, die im 
Vergleich zu den privaten Veranstaltern höhere Delegation von Entscheidungs-
kompetenzen (und damit auch die finanziellen Ressourcen für die Umsetzung 
dieser Entscheidungen) zu entziehen.30 Insofern kann der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk selbst seine gesellschaftliche Wertschätzung und die sich daraus 
ableitenden Aufgaben- und Ertragskompetenzen beeinflussen. 

                                                        
29 Dieser wichtige Unterschied einer Rechtfertigung von Abweichungen zwischen dem 

von den Rundfunkanbietern bereitgestellten und den von den Rezipienten nach-
gefragten Programmen kann an einem Beispiel erläutert werden: Würde Stern-TV auf 
die Ausstrahlung eines Berichts über das Liebesleben von Lady Diana verzichten, 
weil Günter Jauch (anders als den Zuschauern) bekannt ist, daß der Bericht gefälscht 
ist (und damit zumindest hinsichtlich des Informationswertes geringer zu 
veranschlagen ist, als die Zuschauer glauben), wären die mit einer Nichtausstrahlung 
verbundenen Frustrationskosten der Rezipienten im Sinne der Prinzipal-Agent-
Theorie gerechtfertigt. Würde Jauch hingegen auf die Ausstrahlung eines inhaltlich 
richtigen Berichts über Lady Dianas Liebesleben verzichten, weil er meint, daß dem 
Geschmack des Publikums nach solchen Berichten nicht nachgegeben werden sollte, 
ließe sich dies nur mit Jauchs besserem Geschmack, d. h. paternalistisch, 
rechtfertigen.  

30 Allerdings bleibt dann immer noch die Frage, ob diesem Votum nachgegeben werden 
sollte oder ob den Rundfunkteilnehmern unter Hinweis auf andere, im folgenden 
erörterte Ursachen "verzerrter Präferenzen" die Konsumentensouveränität abge-
sprochen (und die Entscheidungen über die Zuständigkeiten und die Finanzausstat-
tung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf der Basis "besserer" oder weniger 
"verzerrter" Informationen getroffen) werden sollten. 
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2.3.3. Externalitäten 

Externe Effekte des Rundfunks können sowohl durch Bereitstellungsentschei-
dungen der Programmhersteller bzw. -veranstalter als auch durch Konsument-
scheidungen der Rezipienten entstehen,31 wobei sie die Wohlfahrt anderer Ver-
anstalter oder/und Konsumenten bzw. Rezipienten steigern (positive Externa-
litäten) oder mindern (negative Externalitäten).32 

Von der Vielzahl der denkbaren33 (und auch materiell beobachtbaren)34 Exter-
nalitäten des Rundfunks sind für die hier im Vordergrund der Betrachtung ste-
henden Nachfragemängel vor allem die mit der Programmnutzung verbundenen 
Einflüsse von Bedeutung, die die Programminhalte über das Verhalten der Rezi-
pienten indirekt auf Dritte auslösen. Spektakuläre Formen derartiger Externa-
litäten sind die jugendlichen Rezipienten, die nach dem Vorbild zuvor ausge-
strahlter Kriminal- oder Horrorfilme eine Bank ausrauben oder ihre Verwandten 
mit der Axt erschlagen.35 Weniger spektakuläre und manifeste, gesellschaftlich 
aber bedeutsame Externalitäten bestehen in den Wirkungen, die das Fernsehen 
auf gesellschaftspolitisch relevante Attitüden und Verhaltensweisen der 
Rezipienten und damit letztlich auch auf die Integration, Kohäsion und Stabilität 
der Gesellschaften ausübt, in der diese Rezipienten leben - angefangen von nerv-
licher Überbelastung und weltanschaulicher Desorientierung über psychische und 
soziale Störungen bis zur Ausgrenzung von Andersdenkenden und Minderheiten 
und einer - wissenschaftlich allerdings kontrovers beurteilten - Förderung von 
Gewaltbereitschaft.36 Von daher muß auch der mündige Rezipient, der die Inhalte 
der von ihm selbst genutzten Programme beurteilen kann, an deren Regulierung 
interessiert sein, weil auch er von den negativen Folgen von Programmen 

                                                        
31 Genau genommen müssen die Entscheidungen der Programmhersteller und der die 

hergestellten Programme verbreitenden Veranstalter getrennt betrachtet werden. Der 
Einfachheit halber wird im hier unterstellt, daß Veranstalter alle Programme selbst 
herstellen; deren Bereitstellungsentscheidungen beinhalten dann sowohl 
Produktions- als auch Verbreitungsentscheidungen.  

32 Zu beachten ist, daß sich im Preissystem niederschlagende Wirkungen von Entschei-
dungen keine externen, sondern (eben über die Preiswirkungen) internalisierte 
Wirkungen darstellen. Insofern sind z. B. die durch die Ausstahlung eines besonders 
attraktiven Programms entstehenden Zuschauerverluste für die zur gleichen Zeit 
ausgestrahlten Programme anderer Veranstalter oder die mit einer Ausweitung von 
Werbezeiten eines Veranstalters verbundenen Werbepreisminderungen für andere 
Veranstalter keine externen Effekte. 

33 Zur sich dadurch ergebenen Typologie von acht idealtypischen Formen von Externa-
litäten siehe KOPS 1997a. 

34 ebenda 

35 GLOGAUER (1990) nennt Beispiele für kriminelle Handlungen, die sich vermutlich an 
zuvor im Fernsehen oder Kino rezipierter Fiction orientierten.  

36 Für einen Überblick über diesbezügliche Befunde der Medienwirkungsforschung siehe 
HEUERMANN/KUZINA 1995; speziell zur Frage der Beeinflussung der Gewaltbereit-
schaft durch die Medien siehe BONFADELLI 1993, KUNZCIK 1995, MÜLLER 1996. 
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betroffen wird, die andere, nicht mündige Rezipienten übermäßig nutzen oder 
mißverstehen, und er umgekehrt von den positiven Wirkungen meritorischer 
(etwa: integrations- oder demokratiefördernder) Programminhalte profitiert.37 

2.3.4. Intransitive Präferenzordnungen 

Daß das tatsächliche individuelle Nutzungsverhalten von Rundfunkrezipienten 
von demjenigen abweicht, welches die Rezipienten in einer Referenzsituation 
selbst als für sich wünschenswert erachten, ist nach unserer Kenntnis bisher zwar 
nicht empirisch belegt; gleichwohl lassen sich zahlreiche Indikatoren für die Exi-
stenz einer solchen Diskrepanz zwischen den als nutzenswert empfundenen und 
den unter "ungünstigen" Rahmenbedingungen tatsächlich in Anspruch genomme-
nen Programmangeboten anführen. So dient das Fernsehen nach verschiedenen 
Umfragen z. B. einem Großteil der Befragten vorwiegend dazu, "abzuschalten",38 
d. h. Abstand von privaten und vor allem beruflichen Belastungen zu gewinnen - 
wozu sich vor allem intellektuell wenig anspruchsvolle Programmgenres (wie 
Sportübertragungen, "Daily Soaps" und Video Clips) eignen dürften.39 Aus der 
Kommunikationswissenschaft bekannt ist auch die - z. T. ebenfalls aus einer feh-
lenden Bereitschaft zur intellektuellen Auseinandersetzung resultierende - Nei-
gung von Rezipienten, sich auf Programmangebote zu beschränken, die die eige-
nen Vorstellungen und Überzeugungen bestätigen, und auf Programmangebote 
zu verzichten, die mit neuen und andersartigen Vorstellungen und Überzeugun-
gen konfrontieren.40 Schließlich erscheinen die Befunde der Medienwir-
kungsforschung trotz ihrer bereits erwähnten Vorläufigkeit und teilweisen 
Widersprüchlichkeit den Schluß zuzulassen, daß "ähnlich wie bei anderen 
physiologischen Anpassungsprozessen ... eine Gewöhnung an mediale 

                                                        
37 Eine andere Form von Externalitäten des Rundfunks, auf die aufgrund der unseres 

Erachtens nach vergleichsweise geringeren Bedeutung hier nicht näher eingegangen 
wird, besteht darin, daß der Wert von Rundfunkprogrammen möglicherweise um so 
höher bewertet wird, je größer die Zahl der die Programme nutzenden Rezipienten ist 
(sog. positive Netzexternalitäten). Siehe hierzu PETHIG 1994, S. 183f. 

38 Nach einer Umfrage der Zeitschrift TV-Movie (Nr. 24/1996) wurde die Vorgabe: "Ich 
schaue in erster Linie fern, um abzuschalten", von 78 % der Befragten bejaht.  

39 In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse einer Umfrage, die vom Institut für De-
moskopie, Allensbach, im Rahmen des Kabelpilotprojektes Ludwigshafen/Vorderpfalz im 
Winter 1984/85 durchgeführt wurde (siehe NOELLE-NEUMANN/ KÖCHER 1993, S. 
358). Dort wurden die Befragten unter Verwendung von Bildtafeln gebeten, anzugeben, 
wie die dargestellten Situationen am besten beschrieben werden könnten. Besonders 
hohe Prozentzahlen zeigten sich dabei für das Medium Fernsehen (im Vergleich zu den 
vorgegebenen Alternativen "Bücher lesen", "Kinobesuch" und "Radio hören" für die 
folgenden vorgegebenen Aussagen: "Was bin ich faul", "Wieder einen Abend 
totgeschlagen", "Ich sollte wirklich etwas anderes tun" und "Ich habe eigentlich ein 
schlechtes Gewissen, daß ich mit so was meine Zeit verschwende."!  

40 Siehe hierzu grundlegend FESTINGER 1957 sowie die Diskussion und Fortentwick-
lung Festingers Theorie der "kognitiven Dissonanz" durch den sog. "uses and grati-
fication approach" (vgl. hierzu etwa RENCKSTORF 1977). 
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Gewaltanreize möglich (ist), so daß es als Folge zu einer Abstumpfung kommen 
kann, die ein Bedürfnis nach stärkeren Reizen entstehen läßt, um ein optimales 
Erregungsniveau wieder herzustellen."41 Folge könnte auch hier sein, daß die 
Rezipienten ihrem Nutzungsverhalten allgemein oder bezüglich bestimmter Pro-
gramminhalte (z. B. bezüglich des Maßes von Gewalt und Sex in Spielfilmen, des 
Sensationsgrades von Nachrichtensendungen und oder des Aggressionsgrades 
von Diskussionsrunden und Talk Shows) Präferenzen zugrunde legen, die im Ver-
gleich zu einer Referenzsituation (etwa ohne die oben angesprochene 
"Gewöhnung an mediale Gewaltanreize") verzerrt sind (und u. U. auch von den 
Rezipienten selbst als verzerrt empfunden würden).42,43 

Sofern die im Amerikanischen mit dem Begriff der "Couch Potatoes" treffend be-
schriebenen Nachfrager selbst erkennen, daß die von ihnen "auf der Couch" 
bekundeten Präferenzen "verzerrt" sind im Vergleich zu denjenigen, die sie selbst 
unter "besseren", d. h. einer rationalen Wahl förderlichen Bedingungen äußern 
würden (nicht: im Vergleich zu paternalistischen Kriterien!), könnten sie durch 
Formen der Selbstbindung ihren tatsächlichen Handlungsraum beschränken und 
damit ihr eigenes Nutzungsverhalten (de-)meritorisieren. Fehlen die hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen, ist statt der Selbstbindung eine "freiwillige 
Fremdbindung" erforderlich, durch die sich die Konsumenten zur Inanspruch-
nahme (oder zumindest zur Bereitstellung und Finanzierung) eines ihnen R-
Präferenzen entsprechenden Programmangebotes verpflichten. Die Durchsetzung 
dieser treuhändlerischen Aufgabe können sie entweder dem Staat übertragen, 
der über die dazu erforderlichen hoheitlichen Aufgaben- und Einnahmenrechte 
verfügt, oder nichtstaatlichen oder staatsfernen Institutionen, denen sie die erfor-
derlichen Hoheitsrechte übertragen müssen (weil der Staat die ihm in Rundfunk-
angelegenheiten übertragenen Hoheitsrechte mißbrauchen könnte, dürfte 
letztere, u. a. auch in Deutschland gewählte, Lösung überlegen sein). Zur 
Erfüllung dieses Auftrages können diese Institutionen die Programme privater 
Anbieter in der gewünschten (den R-Präferenzen entsprechenden) Weise 
verändern oder/und sie können entsprechend gestaltete Programme selbst 
bereitstellen.44 

                                                        
41 MÜLLER 1996, S. 53 

42 Dies würde z. B. Befunde der Medienforschung erklären, nach denen Rezipienten - 
auch höherer Bildungsschichten - Programmangebote nutzen, die sie selbst als "nive-
aulos" beurteilen (wobei sie diese Divergenz zwischen Bewertung (P-Präferenzen?) 
und manifestem Verhalten (M-Präferenzen?) mit dem Bedürfnis nach "Entspannung" 
oder "Abschalten" begründen. Siehe STAAB/HOCKER 1994 und BERGHAUS 1994a. 

43 Dafür spricht auch, daß sich in einer Umfrage der Zeitschrift TV MOVIE (Nr. 20/ 1996, 
S. 20) 72 % der Befragten für eine stärkere Zensur von Gewaltfilmen ausgesprochen 
haben und nur 23 % der Befragten die Filme unzensiert sehen wollen.  

44 Die empirische Erfassung der R-Präferenzen erfordert ein Erhebungsinstrument, das 
hinsichtlich der Art der erhobenen Daten (z. B. offene Fragen), des Designs der 
Erhebung (z. B. schriftliche Expertenbefragung oder Tiefeninterview) und des 
Auswertungsverfahrens (z. B. qualitative Inhaltsanalyse) in der Lage ist, R- von M-
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2.4. Auf spezifische Nachfragemängel zurückführbare 
Regulierungsbestimmungen des deutschen Rundfunkrechts 

Als Zwischenergebnis läßt sich festhalten, daß die neueren ökonomischen Erklä-
rungen von Nachfragemängeln nicht nur auf Rundfunkprogramme anwendbar 
sind, sondern aufgrund seiner Besonderheiten für dieses Gutes sogar überdurch-
schnittlich bedeutsam sein dürften. Für diese Vermutung sprechen auch die deut-
schen Rundfunkgesetze, in denen sich ein durchgängiges Mißtrauen gegenüber 
der Konsumentensouveränität der Rundfunkrezipienten widerspiegelt. Sie 
verbieten die Ausstrahlung bestimmter Programme entweder grundsätzlich (etwa 
solcher, die "zum Rassenhaß aufstacheln" oder "Gewalt oder den Krieg verherrli-
chen"),45 oder sie versuchen deren Nutzung durch alle oder durch bestimmte 
Rezipienten (vor allem durch Kinder und Jugendliche) zu beschränken.46 In der 
Terminologie Musgraves formuliert, definiert der Gesetzgeber damit "demerito-
rische" (Rundfunk-)Güter, deren Bereitstellung er beschränkt oder verhindert. Bei 
anderen Programminhalten hält er umgekehrt eine Meritorisierung für erforderlich. 
So fordert z. B. § 23 RfStV, Rundfunkprogramme sollten "die Zusammen-
gehörigkeit im vereinten Deutschland und die internationale Verständigung för-
dern." Ähnlich enthalten z. B. die Satzungen der meisten deutschen Landesrund-
                                                                                                                                                                        

Präferenzen zu trennen. Ungeachtet dieser methodischen Probleme verdeutlicht die 
analytische Unterscheidung beider Präferenzarten, daß es sich bei den aus solcher-
maßen "verzerrten" Präferenzen abgeleiteten (De-)Meritorisierungen nicht um eine 
paternalistische, von den Präferenzen der Rezipienten abweichende Regulierung 
handelt, sondern um eine Regulierung, die die Rezipienten in Kenntnis der Intransität 
ihrer Präferenzordnungen selbst wünschen. 

45 § 3, Abs. 1 des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten Deutschland (RfStV) 
bestimmt, daß Sendungen unzulässig sind, "wenn sie zum Rassenhaß aufstacheln 
oder grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher 
Gewalttätigkeiten ausdrückt, oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vor-
gangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt..., den Krieg ver-
herrlichen, pornographisch sind..., offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugend-
liche sittlich schwer zu gefährden, Menschen, die sterben oder schweren körperlichen 
oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen widergeben, ohne 
daß ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt...". Ähnliche Formulierungen finden sich in den Satzungen 
der meisten Landesrundfunkanstalten. So untersagt z. B. § 7 (2) des Staatsvertrags 
über den Nordeutschen Rundfunk vom 17./18. 12. 1991 Sendungen, "die Vorurteile 
oder Herabsetzungen wegen der Nationalität, Rasse, Farbe, Religion oder Weltan-
schauung eines einzelnen oder einer Gruppe enthalten."  

46 So bestimmt § 3, Abs. 2 des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland: "Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, geistige oder seelische 
Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu beeinträchtigen, dürfen nicht verbreitet 
werden, es sei denn, der Veranstalter trifft aufgrund der Sendezeit oder auf andere 
Weise Vorsorge, daß Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen die 
Sendungen üblicherweise nicht wahrnehmen; der Veranstalter darf dies bei Sen-
dungen zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr annehmen... ."  
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funkanstalten Formulierungen, nach denen die Programme von "demokratischer 
Gesinnung, kulturellem Verantwortungsbewußtsein und Menschlichkeit" getragen 
sein,47 "dem Frieden, der Freiheit und der Völkerverständigung" dienen,48 "die 
Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer" stärken",49 "sich für die Erhaltung von Natur und Umwelt" 
einsetzen, und "die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern, für die Friedenssicherung und den Minder-
heitenschutz eintreten, die Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und 
zur sozialen Gerechtigkeit beitragen" sollten.50 

2.5. Folgen spezifischer Nachfragemängel bei Rundfunkprogrammen 

2.5.1. Ungewünschte Programmausrichtung 

Angesichts solcher Formulierungen gewinnt man den Eindruck, daß nach dem 
deutschen Rundfunkrecht eine Korrektur bestimmter Programminhalte als gesell-
schaftspolitisch wünschenswert erachtet wird. Allerdings steht solchen (de-)me-
ritorischen Eingriffen des Staates (bzw. der vom Staat eingesetzten staatsfernen 
Regulierungsinstitutionen) die verfassungsrechtliche Garantie der Meinungs- und 
Pressefreiheit entgegen. Die gesellschaftlichen oder - wie es das Bundesver-
fassungsgericht ausdrückt: "öffentlichen"51 - Aufgaben des Rundfunks sind daher 
gegen die sich aus der Meinungs- und Pressefreiheit ergebenen Anforderungen 
abzuwägen, vor allem gegen die Funktion des Rundfunks als einem Spiegelbild 
der in der Gesellschaft vertretenen Meinungen.52 Aufgrund dieser 
Güterabwägung müssen (de-)meritorische Eingriffe 1. auf diejenigen 
Programminhalte beschränkt bleiben, mit denen besonders wichtige gesell-

                                                        
47 Art. 4 des Bayerischen Rundfunkgesetzes i. d. F. vom 25. 2. 1994  

48 § 3* (2) des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk i. d. F. vom 21. 12. 1988  

49 § 7 (2) des Staatsvertrags über den Nordeutschen Rundfunk vom 17./18. 12. 1991 

50 ebenda 

51 BVerfGE 12, 244ff; 20, 175. Wir bevorzugen im folgenden weiterhin den Begriff der 
"gesellschaftlichen Aufgabe" (und der ihrer Formulierung zugrunde gelegten 
"gesellschaftlichen Präferenzen"), weil der Begriff der öffentlichen Aufgabe in der 
Ökonomie mit einer anderen Bedeutung besetzt ist. 

52 Siehe zu dieser Frage die Beiträge in KÜBLER 1975. HOFFMANN-RIEM (1984, S. 
402) weist allerdings darauf hin, daß solche "öffentliche Aufgaben" im Sinne des Ver-
fassungsgerichts "nicht ein Verhaltensprogramm, etwa eine rechtliche Verpflichtung 
der einzelnen Medien zur Präsentation bestimmter Medieninhalte oder auch nur zur 
Versorgung der Rezipienten mit Informationen" darstellen und auch der 
Grundrechtschutz der einzelnen Träger der Medienfreiheit nicht von der Erfüllung der 
"öffentlichen Aufgaben" abhänge. Andererseits deutet er in einer Fußnote die 
Möglichkeit an, das eine "solche Pflicht aber gesetzlich begründet sein (kann), so für 
die Rundfunkanstalten als Korrelat ihrer Privilegierung." -- Damit ist die Frage nach 
dem Grad der Verpflichtung und Verbindlichkeit (de-)meritorischer Rundfunkpolitik 
aufgeworfen, der in Abschnitt 3.3. nachgegangen wird. 
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schaftspolitische Ziele erreicht werden können und bei denen 2. ein 
gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, daß (de-)meritorische Eingriffe ein 
geeignetes Instrument zur Erreichung dieser Ziele darstellen. 

Es wäre daher z. B. keinesfalls zulässig, wenn die Präferenzen der Nachfrager 
auf den eingangs beispielhaft genannten politischen Dimensionen "links versus 
rechts" oder "liberal versus konservativ" mißachtet und ein von diesen Präferen-
zen systematisch abweichendes Programmangebot unterbreitet würde. Zwar 
gehört die Förderung der politischen Meinungsbildung ohne Zweifel zu den 
zentralen gesellschaftspolitischen Aufgaben des Rundfunks; genauso unstrittig ist 
aber, daß (de-)meritorische Eingriffe in die Präferenzen der Rundfunkteilnehmer 
kein geeignetes Instrument zur Erreichung dieses Ziels darstellen. Vielmehr hat 
der Rundfunk für politische Programminhalte eine präferenzengerechte 
Versorgung zu erbringen und sich aller Versuche der Präferenzenformung zu 
enthalten.53 Die staatsferne und pluralistische Organisation, die dem Rundfunk in 
Deutschland gesetzlich vorgegeben ist, dient vor allem dieser Zielsetzung.54 

Darüber hinaus dürfte es aber auch unzulässig sein, die Nachfrage der Rezipien-
ten bezüglich all solcher Programminhalte zu beeinflussen, bei denen die Mei-
nungsfreiheit eine im Vergleich zur Erfüllung gesellschaftspolitischer Ziele über-
geordnete Priorität besitzt. Von den eingangs genannten Inhalten dürfte dies z. B. 
die Ausrichtung auf den Dimensionen "avantgardistisch versus konservativ", 
"jugendorientiert versus altersorientiert" und "konsumorientiert versus werte-
orientiert" betreffen. In Abbildung 2 werden die auf solchen Dimensionen 
angesiedelten Programminhalte daher als "nicht demeritorisch" bzw. "nicht meri-
torisch" bezeichnet. 

                                                        
53 Das heißt nicht, daß er ein unpolitisches oder ausschließlich die jeweils vorherr-

schenden politischen Auffassungen oder Mehrheitsverhältnisse widerspiegelndes 
Programm bereitstellen müsse. Vielmehr ist es erlaubt und angesichts der meinungs-
bildenden Funktion des Rundfunks auch geboten, das gesamte Spekrum politischer 
Meinungen (in unserer statistischen Interpretation: eine stark streuende Verteilung 
der politischen Programminhalte) zu unterbreiten. Nicht erlaubt ist hingegen die 
"einseitige" Programmausrichtung (in unserer statistischen Interpretation: die 
Diskrepanz des Mittelwertes der unterbreiteten politischen Programminhalte auf den 
politisch relevanten Merkmalsdimensionen vom Mittelwert der Verteilung, die von den 
Rezipienten präferiert wird). 

54 Allerdings deuten die absehbaren technischen Veränderungen des Rundfunks darauf 
hin, daß zur Sicherung dieser Funktionen die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
prinzipiell und für den privaten Rundfunk unter bestimmten Voraussetzungen 
vorgeschriebene binnenpluralistische Organisation in Zukunft durch eine außen-
pluralistische Organisation ersetzt werden kann, wie sie für die Printmedien  schon 
immer als ausreichend angesehen wird.  
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Abbildung 2: 
Nicht(de-)meritorische, leicht(de-)meritorische  
und stark (de-)meritorische Rundfunkinhalte 

 

Werden die gesellschaftspolitischen Ziele höher gewichtet, ist ein von den 
Präferenzen der Rezipienten abweichendes öffentlich-rechtliches Programmange-
bot oder eine Regulierung privater Programmangebote eher gerechtfertigt. Mit 
Blick auf Abbildung 2 könnte z. B. die generelle Ausrichtung (der Mittelwert) von 
Rundfunkprogrammen auf den Dimensionen "leistungsbezogen versus sozial", 
"auf die Interessen Einkommensstarker versus Einkommensschwacher bezogen", 
"separatistisch versus integrativ" oder "europafeindlich" versus "europafreundlich" 
in die gesellschaftspolitisch gewünschte Richtung verlagert werden. Man könnte 
solche Inhalte daher - sowohl was die gesellschaftliche Konsensfähigkeit als auch 
was das Ausmaß der Regulierung betrifft - als "leicht (de-)meritorisch" 
bezeichnen. 

Ein allgemeiner Konsens über die Legitimität einer solchen Regulierung ist 
schließlich bei Programminhalten zu erwarten, die für die Funktionsfähigkeit und 
den Zusammenhalt von Gesellschaften als essentiell angesehen werden, wie z. 
B. die im RfStV und in den Satzungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten erwähnten Ziele. Bezüglich solcher, etwa auf den in Abbildung 2 
genannten Dimensionen "separatistisch versus integrativ", "ausländerfeindlich 
versus ausländerfreundlich", "repressiv versus emanzipatorisch" oder "demokra-
tiefeindlich versus demokratiefördernd" angesiedelter Inhalte werden tendenziell 
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größere Unterschiede zwischen der durch die Rezipienten gewünschten 
Programmausrichtung (xNtats) und der durch die Regulierungsmaßnahmen er-
reichten, gesellschaftlich gewünschten Nachfrage (xNnorm) angestrebt oder 
zumindest akzeptiert. Solche Inhalte könnte man daher als "stark (de-)meritorisch" 
bezeichnen. 

Die Aufstellung einer solchen Liste von Merkmalsdimensionen, bezüglich derer 
die Inhalte von Rundfunkprogrammen nicht, geringfügig oder stark (de-)meritori-
siert werden dürfen, beantwortet die gesellschaftspolitisch eminent wichtige und 
zugleich äußerst kontroverse Frage, bezüglich welcher Themen und in welchem 
Umfang der Rundfunk in demokratischen Staaten der Erfüllung gesellschafts-
politischer Ziele oder "öffentlicher Aufgaben" zu dienen habe. Obwohl diese 
Frage in der rundfunkpolitischen Praxis natürlich nicht durch die Aufstellung einer 
Liste von Merkmalsdimensionen (die überdies wesentlich komplexer sein müßte 
als die in Abbildung 2 beispielhaft genannte) und die qualitative oder gar 
quantitative55 Angabe des (De-)Meritorisierungsgrades  dieser Dimensionen 
beantwortet werden kann, verdeutlicht die hinter einer solchen Auflistung 
stehende idealtypische Vorgehensweise, daß für eine explizite und justitiable 
(De-)Meritorisierungspolitik von Rundfunkinhalten geregelt sein müßte, 

1. hinsichtlich welcher Merkmale Rundfunkinhalte beeinflußt werden dürfen, 

2. in welche Richtung die Programmausrichtung verändert werden darf, und 

3. in welchem Ausmaß solche Veränderungen stattfinden dürfen. 

2.5.2. Unzureichende Programmvielfalt 

Der Nutzen von Vielfalt läßt sich, wie Hans Mathias Kleppinger unlängst ebenso 
knapp wie überzeugend dargelegt hat, erkenntnis- und demokratietheoretisch 
herleiten. Ihre erkenntnistheoretische Begründung ergibt sich daraus, daß "Wert-
urteile nicht wahrheitsfähig sind und daß wahrheitsfähige Aussagen im strengen 
Sinn nicht beweisbar sind. Erstere sind weder richtig noch falsch, letztere 
besitzen nur eine vorläufige Gültigkeit."56 Vielfalt erfüllt insofern eine wichtige 
gesellschaftliche Funktion, weil sie die Chancen steigert, daß vorherrschende 
Auffassungen, die mit empirischen Beobachtungen nicht vereinbar sind, erkannt 
und revidiert (und dadurch Erkenntnisfortschritte erzielt) werden. Als 
demokratietheoretische Grundlagen von Vielfalt nennt Kleppinger die Ausklam-
merung von Letztbegründungen aus der Politik, die Anerkennung des Pluralismus 
der Interessen als Grundlage der Willensbildung und die Definition von Freiheit 
als Chance zur individuellen Abweichung.57 Er leitet hieraus die, hier geteilte, 
                                                        
55 Theoretisch läßt sich der (De-)Meritorisierungsgrad von Inhalten (oder auch Güter-

arten) durch ein Maß quantifizieren, das die Abweichung zwischen individueller und 
gesellschaftlicher Nutzeneinschätzung in Relation setzt zur individuellen Nutzen-
einschätzung. Siehe hierzu ausführlicher KOPS/HANSMEYER 1996, S. 18ff. 

56 KEPPLINGER 1995, S. 46f., mit Verweis auf POPPER 1934 (wohl 1935) und 
ALBERT 1956 

57 ebenda, S. 46f.  
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Auffassung ab, "daß der kollektive Nutzen - die Vermehrung des Wissens, des 
Wohlstandes oder anderer Güter - ein Derivat individuellen Handelns ist, und daß 
sich alle Maßnahmen darauf richten müssen, den individuellen Handlungsraum zu 
erweitern, ohne die Handlungsziele inhaltlich zu bestimmen." 

Ob es zur Erreichung dieser Zielsetzung einer hoheitlichen Beeinflussung von 
Programminhalten (einer positiven Rundfunkordnung) bedarf oder ob sich die ge-
sellschaftlich wünschenswerte Vielfalt dezentral (am Markt) einstellt, ist umstritten. 
Erich Hoppmann (1988), der sich hierbei - wie Kleppinger - auf v. Hayek beruft, 
vertritt z. B. die Auffassung, die freie Meinungsbildung sei (ähnlich wie der freie 
Wettbewerb um Güter) das beste Verfahren zur Entdeckung neuer, überlegener 
Lösungen; und eine positive Rundfunkordnung sei mit freier Meinungsbildung 
prinzipiell unvereinbar. Man müsse daher dem Zuschauer die Wahl der 
Programminhalte überlassen (in unserer ökonomischen Terminologie: die 
Konsumentensouveränität zubilligen), weil nur dann das gesellschaftlich 
wünschenswerte Programm (und damit auch: die gesellschaftlich optimale Pro-
grammvielfalt) nachgefragt und vom Markt bereitgestellt würde.  

Während Hoppmann Nachfragemängel (wie auch Angebotsmängel) einer markt-
lichen Bereitstellung von Rundfunkprogrammen bestreitet oder doch zumindest 
ihre Bedeutung als so gering ansieht, daß ein "funktionsfähiger" Wettbewerb um 
Meinungen stattfinden kann, halten andere Autoren die Nachfragemängel für so 
gravierend, daß sie (de-)meritorische Maßnahmen (eine "positive Rund-
funkordnung"), hier mit Blick auf ein gesellschaftspolitisch gewünschtes Maß an 
Programmvielfalt, für erforderlich erachten. Als Gründe hierfür wird z. B. 
angeführt, daß die Nachfrage der Rezipienten sich auf bestimmte "Mehrheits-
angebote" konzentriere, weil ihr Nutzungsverhalten an bestimmten "opinion 
leaders" ausgerichtet sei oder weil infolge einer angestrebten "kognitiven Kon-
sonanz" neue, fremde oder den eigenen Einstellungen widersprechende Pro-
gramminhalte nicht zur Kenntnis genommen würden.58  

Diese Auffassungen spiegeln sich auch im deutschen Rundfunkrecht wider, die 
der Vielfalt einen hohen gesellschaftlichen Wert beimißt. So soll der Rundfunk 
z. B. laut § 23 RfStV "zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und euro-
päischen Raum ... beitragen". Auch die Satzungen der meisten öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten betonen die Ausgewogenheit und Vielfalt als förde-
rungswürdige Ziele öffentlich-rechtlicher Rundfunkprogramme.59 Das Bun-
desverfassungsgericht hat den Gesetzgeber in verschiedenen Rundfunkurteilen 

                                                        
58 So bereits FESTINGER in seiner oben erwähnten grundlegenden Arbeit von 1957. 

59 So bestimmt z. B. § 3 der Satzung von Radio Bremen: "Die Anstalt hat in der Ge-
samtheit der Programme jeweils des Hörfunks und des Fernsehens einen umfassen-
den Überblick über das regionale, nationale und internationale Geschehen insbeson-
dere in politischer, gesellschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Hinsicht zu 
geben und dabei alle Meinungsrichtungen, auch die von Minderheiten, zu 
berücksichten." Siehe zu den im deutschen Rundfunkrecht bestehenden Geboten zur 
Herstellung und Wahrung publizistischer Vielfalt ausführlich BRANAHL 1992. 
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auch immer wieder zur Sicherung der publizistischen Vielfalt verpflichtet.60 Im 
dritten Fernsehurteil von 1981 hat es ihm auferlegt, eine Ordnung zu schaffen, 
"welche sicherstellt, daß die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk in 
möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet und daß auf diese Weise 
umfassende Information geboten wird."61 Als zentrales Instrument zur Sicherung 
dieser Forderung hat es die binnenpluralistische Willensbildung innerhalb der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (im wesentlichen durch pluralistisch 
zusammengesetzte Rundfunkgremien) vorgeschrieben. Später hat es auch für 
den privaten Rundfunk gesetzliche Vorkehrungen eingefordert, mit denen ein 
"möglichst hohes Maß an gleichgewichtiger Vielfalt" erreicht und gesichert werden 
kann.62 Dabei hat es allerdings einen "Grundstandard" an Meinungsvielfalt für 
ausreichend erachtet, weil und soweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine 
"Grundversorgung" mit den ihm obliegenden vielfältigen Programmen erbringt.63 
Um diese zu gewährleisten, hat das Bundesverfassungsgericht dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in seiner daran anschließenden ständigen Rechtsprechung 
eine umfassende Bestands- und Entwicklungsgarantie eingeräumt.64  

Aus den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts geht allerdings nicht ein-
deutig hervor, ob eine solche Sicherung publizistischer Vielfalt aufgrund von an-
gebots- oder von nachfragebedingten Mängeln als erforderlich angesehen wird. 
Zwar wurden als mögliche Gründe im Ersten Fernsehurteil von 1961 die Fre-
quenzknappheit und der hohe Kapitalbedarf von Rundfunkveranstaltern65 und 
nach der Zulassung privater Anbieter auch das aus einer Werbefinanzierung er-
wachsende Risiko einseitiger Programmausrichtung66 erwähnt (womit es den 
Blick eher auf Angebotsmängel gerichtet hat); andererseits wurde aber verschie-
dentlich die hohe gesellschaftliche Bedeutung publizistischer Vielfalt betont 
(womit es "Verzerrungen" der Rezipientenpräferenzen in den Vordergrund gestellt 
und, ähnlich wie bezüglich der von den Rezipienten gewünschten Programm-
inhalte bzw. -ausrichtung, auch bezüglich der wünschenswerten Programmvielfalt 
Zweifel an der Konsumentensouveränität der Rezipienten zum Ausdruck gebracht 
hat. 

                                                        
60 Siehe ebenda, S. 91ff. 

61 BVerfGE 57, S. 320. Zur Kommentierung siehe HERZOG 1989 und die dort aufge-
führte Literatur.  

62 BVerfGE 73, 118-205 

63 Siehe BRANAHL 1992, S. 97ff.; BETHGE 1996, S. 40ff. 

64 Siehe BETHGE 1996. 

65 BVerfGE 12, 205ff (261); 31, 314ff. (326) 

66 BVerfGE 73, 118ff. (155f.); 83, 311 



3. Voraussetzungen und Grenzen einer mit Nachfragemängeln 
begründeten Regulierung von Programmvielfalt  

3.1. Notwendigkeit einer eindeutigen Spezifizierung  
gesellschaftspolitischer Vielfaltsnormen 

Dem Bundesverfassungsgericht ist es bisher trotz zahlreicher diesbezüglicher 
Ausführungen auch nicht gelungen, seine Vorstellungen zur notwendigen Pro-
grammvielfalt ausreichend präzise und operabel darzulegen. Dies belegen allein 
die unterschiedlichen Formulierungen, die von der Forderung nach Vielfalt der 
bestehenden Meinungen "in möglichster Breite und Vollständigkeit" über eine 
"gleichgewichtige"1 und "gleichwertige Vielfalt"2 und ein "Programmangebot, das 
der bestehenden Meinungsvielfalt im wesentlichen entspricht",3 bis zu einer 
"begrenzten Vielfalt" reichen, "wie sie heute etwa im Bereich der überregionalen 
Tageszeitungen besteht".4 Es wundert daher nicht, wenn BRANAHL (1992, S. 89) 
den Begriff der (dort: ausgewogenen) Vielfalt als einen "der umstrittensten und 
schillerndsten Begriffe des Medienrechts" bezeichnet. 

Zur erforderlichen Präzisierung solcher normativer Vielfaltsziele kann auf die 
oben eingeführte Sichtweise zurückgegriffen werden. D. h. die normativ - man 
könnte auch sagen: gesellschaftspolitisch gewünschte - Programmvielfalt könnte, 
ebenso wie zuvor das tatsächlich unterbreitete und das von den Rezipienten 
nachgefragte Programm, als Häufigkeitsverteilung (auf inhaltlich wiederum zu 
benennenden Dimensionen) beschrieben werden (siehe Abbildung 3).  

Sofern keine (nachfragebedingten) Marktmängel existieren, stimmt die von den 
Rezipienten getätigte Nachfrage mit der gesellschaftlich gewünschten Nachfrage 
überein, d. h. in der graphischen Darstellung: beide Häufigkeitsverteilungen 
decken sich. Einer Regulierung der Rundfunknachfrage bedarf es dann nicht (in 
Abbildung 3 wird dieser Fall durch die Funktionen Ntats1 = Nnorm1 beschrie-
ben).5 Fragen die Rezipienten infolge nachfragebedingter Marktmängel dagegen 
weniger vielfältige Programminhalte nach als gesellschaftspolitisch gewünscht, 
weist die Verteilung im Vergleich zur gesellschaftspolitischen Vielfaltsnorm 
Nnorm1 eine zu geringe Streuung auf: sNtats2 < sNnorm1. Mit Bezug auf Abbil-

                                                        
1 BVerfGE 74, 327 

2 "Zumindest muß aber eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, daß sich in 
dem gesetzlich geordneten Rundfunksystem eine solche gleichwertige Vielfalt ein-
stellt." (BVerfGE 57, 295ff (323ff.). 

3 BVerfGE 73, 153 

4 BVerfGE 57, 322 

5 Ggf. bestehende angebotsbedingte Mängel können hier zunächst außer Betracht 
bleiben (etwa indem man eine kongruente Verteilung des Angebots mit der Rezipien-
tennachfrage unterstellt); sie müssen weiter unten aber wieder in die Betrachtung 
einbezogen werden, um das Zusammenwirken von angebots- und nachfragebe-
dingten Mängeln untersuchen zu können.  
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dung 2 werden also beispielsweise die an den Rändern der dort genannten Merk-
malsdimensionen angesiedelten besonders "leistungsbezogenen" und "sozialen", 
besonders stark "auf die Interessen Einkommenstarker oder -schwacher fixierten" 
und besonders "gewaltvollen" und "gewaltfreien" Inhalte nicht ausreichend 
nachgefragt.6  

Abbildung 3: 
Von den Rezipienten nachgefragte Programminhalte (Ntats1 bis Ntats3) 

vs. gesellschaftspolitisch gewünschte Programminhalte (Nnorm1 bis Nnorm4) 

 

Abbildung 3 verdeutlicht auch, daß das Ausmaß solcher Verzerrungen nicht nur 
davon abhängt, welches Maß an Vielfalt die Rezipienten wünschen, sondern auch 
davon, wie anspruchsvoll die ihnen gegenübergestellten gesellschaftlichen Viel-
faltsnormen sind. Erhöhen sich die gesellschaftlichen Ansprüche an die Pro-
grammvielfalt, etwa von der Norm1 zur Norm2 (stärkere Repräsentation von "Ex-
trem-" oder "Minderheitenpositionen" bei gleichzeitiger Zurückdrängung der 
"Mehrheitspositionen"), so erhöht sich die Divergenz zwischen der von den Rezi-
pienten nachgefragten und der gesellschaftspolitisch gewünschten Programm-
vielfalt und der daraus abzuleitende Regulierungsbedarf (Rückdrängung des über 
das gewünschte Maß hinausgehenden "main streams" bei gleichzeitiger 
Förderung von Randpositionen), obwohl sich die Präferenzen der Rezipienten 
nicht verändert haben. 

                                                        
6 Die Verteilung Ntats3 illustriert, daß die mangelhafte Nachfrage nach Vielfalt einher 

gehen kann mit einer Abweichung von der gesellschaftlich gewünschten "Programm-
ausrichtung". Die Verteilungen weichen dann nicht nur hinsichtlich der Stan-
dardabweichung, sondern auch hinsichtlich des Mittelwerts voneinander ab. 
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Die gesellschaftspolitischen Vielfaltsnormen können für die Zwecke eines solchen 
Vergleichs, wie auch die in Abbildung 3 beispielhaft eingetragenen Verläufe 
illustrieren, mit Hilfe dreier Parameter beschrieben werden: 

1. ist die Obergrenze der gewünschten Vielfalt anzugeben. Dazu muß geklärt 
werden, ob die Nachfrage nach den am häufigsten gewünschten (und bei den 
hier unterstellten eingipfligen Normalverteilungen immer im Mittelwert angesie-
delten) Programminhalten gesellschaftspolitisch als richtig angesehen wird 
(wie in Abbildung 3 bei den Normen 3 und 4) oder als zu hoch (Norm 2).7 Im 
ersten Fall beschränken sich die vielfaltssteuernden Eingriffe auf die 
Förderung der "Randpositionen" (oder "Marginal-" oder "Extrempositionen") 
rechts und links vom Mittelwert (wobei diese mit zunehmendem Abstand vom 
Mittelwert intensiver sein muß); als Instrumente bieten sich die 
Subventionierung privater Anbieter oder die öffentlich-rechtliche Bereitstellung 
an.8 Im letzteren Fall ist zusätzlich die Nachfrage nach "durchschnittlichen" 
oder "massenattraktiven" Programminhalten zurückzudrängen.9  

2. ist die Nivellierungsintensität der Vielfaltsnorm festzulegen. Dazu muß geklärt 
werden, in welchem Umfang die Häufigkeiten der "Randpositionen" erhöht 
werden sollten. Denkbar ist etwa eine moderate Nivellierungsintensität 
(Norm2), die sich auf die Förderung der von den Rezipienten kaum nach-
gefragten Marginalpositionen bzw. -inhalte beschränkt (also z. B. den kleinen 
Parteien oder Interessengruppen im Rundfunk über ihre Bevölkerungsanteile 
hinausgehende Aktikulierungsmöglichkeiten bietet oder über Themen 
berichtet, die nur für Minderheiten von Interesse sind), ohne solchen Inhalten 
das gleiche Gewicht beizumessen und die gleichen Artikulationsmöglichkeiten 
zu bieten wie den "repräsentativen" Positionen, und einer vollständigen Nivel-
lierung (Norm4), infolge derer jede Position im Rundfunk mit der gleichen 
Häufigkeit vertreten ist. 

3. ist die Bandbreite der Nivellierungsnorm zu spezifizieren. Dazu muß bestimmt 
werden, bis zu welcher Entfernung die rechts und links des Mittelwerts ange-
siedelten Programminhalte ausgeglichen werden sollen. Diese Entscheidung 
ist erforderlich, weil die Häufigkeit bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit von 
Programminhalten zwar um so geringer wird, je weiter entfernt sie vom 
Mittelwert entfernt sind, der Wert Null aber erst im Unendlichen erreicht wird. 
Bei einem ausreichend langen Betrachtungszeitraum oder einer ausreichend 
weit definierten Grundgesamtheit wird man daher auch die abstrusesten, mit 

                                                        
7 Vorstellbar ist auch, daß die nachgefragten Häufigkeiten aller (also auch der im Gip-

fel der Verteilung angesiedelten) Programminhalte unterhalb der Normvorstellungen 
liegen. In diesem Fall bedürfte es einer generellen Förderung aller Programminhalte. 
Eine solche Norm dürfte für die westlichen Gesellschaften, in denen Kulturkritiker 
eine Übernutzung massenattraktiver Fernsehprogramme (zulasten anderer, kulturell 
wertvollerer Angebote) beklagen, aber kaum vertretbar sein. 

8 Siehe hierzu SCHELLHAAS 1995 oder KOPS 1997a. 
9 Etwa durch Steuern oder Gebote, die solche Programminhalte auf unattraktive Pro-

grammplätze verbannen. Siehe ebenda sowie unten, Abschnitt 3.3.1. 
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"durchschnittlichen" oder "typischen" Auffassungen nicht im entferntesten zu 
vereinbarenden Meinungen und Vorlieben antreffen.10 Eine Ausweitung des 
Vielfaltsgebotes auf derartige, außerhalb einer gesellschaftlich akzeptierbaren 
"Bandbreite" liegende Positionen wäre daher (ganz abgesehen von inhalt-
lichen und finanziellen Erwägungen) allein theoretisch unmöglich, so daß sol-
che Bandbreiten, etwa durch die politische Festlegung maximaler Abstände 
vom Mittelwert,11 unumgänglich sind. 

Diese drei Parameter spezifizieren das Ausmaß und die Verteilung der politisch 
gewünschten Programmvielfalt. Aus der Gegenüberstellung dieser Norm mit der 
tatsächlich nachgefragten (und von funktionsfähigen Märkten auch angebotenen) 
Vielfalt wird dann auch ersichtlich, welche Vielfaltsdefizite bestehen und wie diese 
per Regulierung privater Veranstalter oder mit Hilfe öffentlich-rechtlicher Anbieter 
beseitigt werden können. Zugleich werden dadurch auch die finanziellen 
Ressourcen festgelegt, die für die Erreichung der Vielfaltsnorm aufgewendet 
werden müssen. Bei einer gegebenen tatsächlichen (marktlichen) Verteilung der 
Programmhäufigkeiten werden um so mehr Ressourcen benötigt, 

1.  je größer die im Mittelwert (d. h. für "Mehrheitsinhalte") gewünschten Häufig-
keiten sind; man könnte diesen Parameter "Niveaukomponente" nennen, 

2.  je geringer das gewünschte Gefälle der zwischen den im Durchschnitt ange-
siedelten "Mehrheitsinhalten" und den vom Durchschnitt abweichenden "Min-
derheitsinhalten" ist; dies könnte man als "Nivellierungsgradkomponente" 
bezeichnen, und 

3. je weiter die Bandbreite der Inhalte definiert wird, innerhalb derer eine Viel-
faltssicherung angestrebt wird; diese Größe könnte man als "Ausgrenzungs-
komponente" bezeichnen. 

Durch diese Parameter wird unter anderem auch festgelegt, ob nur die Förderung 
von Minderpositionen (Norm3) oder auch die Zurückdrängung von Mehrheits-
positionen angestrebt wird (Norm2). Letzteres ließe sich nutzentheoretisch durch-
aus begründen;12 zudem eröffnete es die Möglichkeit einer nicht kassenwirk-
                                                        
10 Das entspricht der bereits angedeuteten wissenschaftstheoretischen Erkenntnis 

(POPPER 1935), nach der Aussagen falsifiziert werden können (indem mit ihnen 
nicht vereinbare Phänomene empirisch nachgewiesen werden), ihre Verifikation hin-
gegen nicht möglich ist (weil nie ausgeschlossen werden kann, daß ein mit der Theo-
rie nicht zu vereinbarendes Phänomen zutage tritt). 

11 Die Abstände könnten dabei in der Größenordnung der Standardabweichung s defi-
niert werden. Bei der hier unterstellten normalen Verteilung der Programmerkmale, 
bei der die statistischen Häufigkeiten der einzelnen Merkmalsausprägungen genau 
feststehen, wird dadurch exakt geregelt, auf welchen Teil der Gesamtheit sich die 
Vielfaltssicherung bzw -stärkung erstreckt (und umgekehrt: welcher Teile davon aus-
genommen ist). Wird beispielsweise eine Bandbreite von x ± 1s gewählt, so umfaßt 
diese 66,8 % aller Merkmalsträger; dementsprechend liegen 23,2 % außerhalb dieser 
Bandbreite. Bei x ± 2s betragen die Werte 95,5 % versus 4,5 %, bei x ± 3s 99,7 % 
versus 0,3 %. 

 12 Die Zurückdrängung mehrheitlicher ("populärer") Programminhalte wäre dabei als 
eine Form der "Demeritorisierung" zu betrachten, die mit einer Überbewertung ihres 
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samen Regulierung, etwa indem die Mehrheitspositionen besteuert und das Steu-
eraufkommen für die Subventionierung oder öffentliche Bereitstellung der Minder-
positionen verwendet würde). Norm2 würde dann, eine geschickte "Tarif-
gestaltung" vorausgesetzt,13 im gleichen Umfang Mehrheitspositionen zurück-
drängen (und hierdurch Mittel vereinnahmen), in dem sie Minderpositionen för-
dern (und hierfür Mittel verausgaben) würde.14 Hingegen sind Vielfaltsnormen, 
die sich auf die Erweiterung der vorhandenen Programminhalte beschränken (wie 
die Normen 3 und 4), kassenwirksam,15 und die Kassen werden dabei um so 
stärker belastet, je anspruchsvoller die vertretene Vielfaltsnorm ist. Dieser von 
Ökonomen zu Recht betonte Umstand erklärt, warum es bei der Förderung von 
Vielfalt (nicht nur im Rundfunk) um keine Maximierungsaufgabe, sondern immer 
um eine durch den Vergleich mit den Opportunitätskosten der Vielfaltsförderung 
zu lösende Optimierungsaufgabe geht.16 

                                                                                                                                                                        
Nutzens durch die Rezipienten ("paternalistische Variante") oder der erforderlichen 
Korrektur negativer externer Effekte ("Internalisierungsvariante") gerechtfertigt 
werden könnte. Die negativen Externalitäten bestünden dabei in der hohen 
Informationsredundanz häufig auftretender Merkmalsträger (die Massendrucksachen 
in (elektronischen) Briefkästen, die "Rauschen" und "Überfüllungskosten" ver-
ursachen und den Rezipienten dadurch die Informationsverarbeitung erschweren 
(etwa in "wichtiger" individueller Post enthaltene Informationen zu erkennen).  

13 Bei einer geschickten Tarifpolitik ließe sich die Vielfaltspolitik in diesem Sinne auf-
kommensneutral gestalten. Dazu müßte das Steueraufkommen so bemessen wer-
den, daß es genau die zur Förderung der Minderpositionen benötigten Steuer- oder 
Gebühreneinnahmen erbrächte. 

14 In der eingeführten graphischen Darstellung zeigt sich diese Verteilungsneutralität 
dadurch, daß der oberhalb von Norm 2 liegende Teil von Norm 1 (sozusagen die 
"Überschußnachfrage") die gleiche Größe hat wie die beiden oberhalb von Norm 1 
gelegenen und nach oben durch Norm 2 begrenzten Flächen ("die Nachfragedefizi-
te").  

15 Analoge Möglichkeiten einer kassenneutralen Regulierung ergeben sich für die syste-
matisch vom normativen Mittelwert abweichende Nachfrage. Z. B. könnten - noch-
mals bezogen auf Abbildung 2 - die gemäß der Funktion Ntats3 nachgefragten 
Programminhalte, die links vom gesellschaftspolitisch wünschenswerten Mittelwert 
xnorm angesiedelt sind, besteuert und die rechts davon liegenden Programminhalte 
von Ntats3 mit diesem Aufkommen subventioniert werden. Bei einer adäquaten 
Dosierung dieser Regulierungsmaßnahmen würden die im Vergleich zur Norm-
verteilung bestehenden Verzerrungen von Ntats3 in dieser Weise vollständig 
beseitigt, womit sich deren Verteilung mit derjenigen von Ntats2 decken würde. (An-
schließend wäre auch die zu geringe Streuung von Ntats3 = Ntats2 mit den bereits 
beschriebenen Verfahren zu korrigieren, so daß sie mit derjenigen von Ntats1 (und 
damit von Nnorm) übereinstimmte. 

16 So weist z. B. HEINRICH (1992, S. 235) darauf hin, "daß eine Erhöhung der Zahl der 
Anbieter und eine Erweiterung des Gütersortiments nicht notwendigerweise die 
Wohlfahrt erhöhen. Es kommt dabei immer darauf an, ob das Ausmaß der zusätz-
lichen Befriedigung der Konsumenten die zusätzlichen Kosten der Vielfalt übersteigt. 
Daraus folgt, daß Vielfalt, auch publizistische Vielfalt, im System der Ökonomie kein 
Wert an sich ist; auch für die Vielfalt gelten die in der Ökonomie übliche Kosten-
Nutzen-Kalküle." Ähnlich BLIND 1997.  
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3.2. Notwendigkeit einer nach Programminhalten differenzierenden 
Spezifizierung von Vielfaltsnormen 

Eine weitere wichtige gesellschaftspolitische Entscheidung betrifft die bisher 
ausgeklammerte Frage, auf welche Programminhalte sich die in dieser Weise 
spezifizierten Vielfaltsnormen beziehen sollen. Sie stellt sich, soweit der Vielfalt 
bestimmter Rundfunkinhalte (etwa: die politische Ausrichtung von Fernseh-
kommentaren auf den Dimensionen "links versus rechts" oder "liberal versus kon-
servativ", die "Jugend- versus Altersorientierung" von Unterhaltungsprogrammen 
oder die "avantgardistische versus konservative" Ausrichtung von Kultur-
programmen) ein höherer Stellenwert beizumessen ist als der Vielfalt anderer 
Rundfunkinhalte (etwa von Sportübertragungen oder Populärmusik, bei denen 
eine (De-)Meritorisierung der von den Rezipienten gewünschten Programminhalte 
weniger wichtig17 oder überhaupt nicht begründbar18 ist). Dabei dürften die Häu-
figkeiten von Marginalpositionen, die von den jeweils bestehenden gesellschafts-
politischen Grundausrichtungen abweichen, auf manchen Merkmalsdimensionen 
(etwa auf der in Abbildung 4 genannten Dimension "avantgardistisch versus 
konservativ", ak) als förderungsbedürftiger angesehen werden als auf anderen 
Dimensionen (beispielsweise auf der dort genannten Dimension "imperialistisch 
versus völkerverbindend", iv).19 Entsprechend flacher (vielfältiger) ist die 
Verteilung der Nnorm1_ak im Vergleich zur Nnorm1_iv.  

                                                        
17 Strittig diskutiert wird diese Frage beispielsweise bezüglich der Vielfaltsicherung der 

Sportberichterstattung. Hier wird auf der einen Seite gefordert, der Rundfunk habe 
über die verschiedenen Sportarten entsprechend des unterschiedlichen Zuschauer-
interesses zu berichten; legt man als Präferenzbekundungen die Einschaltquoten 
zugrunde, würde dies bedeuten, daß ca. 90 % der Sportberichterstattung auf Fußball 
und Tennis entfallen müßten (die privaten Anbieter richten sich weitgehend nach 
diesen Wünschen der Zuschauer). Daher wird "im Interesse der Vielfaltssicherung" 
von anderer Seite gefordert, daß (zumindest in Kurzberichten) auch "Randsportarten" 
berücksichtigt werden sollten. 

18 Beispielsweise ließe sich kaum begründen, warum in einer - zeitlich begrenzten - 
Berichterstattung über die Börsenkursentwicklungen die Selektion der einzubeziehen-
den Notierungen vom Publikumsinteresse (und damit c. p.: von der Breite der 
Streuung bzw. der Zahl der Aktionäre) abweichen sollte. 

19 Das Ausmaß der gesellschaftspolitisch gewünschten Vielfaltsförderung dürfte ten-
denziell mit der Stärke der gesellschaftspolitisch gewünschten (De-)Meritorisierung 
einhergehen. Allerdings ist die Korrelation sicherlich nicht perfekt. Vielmehr sind Di-
mensionen denkbar, bei denen sich die Gesellschaft (vorläufig?) für eine (De-) 
Meritorisierung der Programmausrichtung entschieden hat, sie gleichwohl eine hohe 
Vielfalt der Meinungen für erforderlich hält, weil ihr deren Diskussion (und ggf. 
Revision) besonders wichtig erscheint. Ein Beispiel hierfür könnte die in Abbildung 2 
genannte Dimension "europafeindlich versus europafreundlich" sein, bezüglich derer 
zwar eine Grundsatzentscheidung zur Meritorisierung (in Richtung auf eine 
europafreundliche Grundeinstellung) getroffen worden ist, es wegen der darüber 
bestehenden Unsicherheiten aber als wünschenswert erachtet wird, sowohl den 
radikalen Befürwortern als auch den radikalen Gegnern einer europäischen 
Integrationspolitik im Rundfunk einen breiten Raum zur Darstellung ihrer 
Auffassungen einzuräumen.   
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Abbildung 4: 
Mit den Programminhalten variierende Intensität  

einer (De-)Meritorisierung von Programmausrichtung und -vielfalt 

 

Unterstellt man zudem, daß für letztere Dimension, wie in Abbildung 2 (S. 23) 
angenommen, die Gesellschaft eine Veränderung der Grundausrichtung hin zu 
einer insgesamt stärker "völkerverbindenden" Einstellung als wünschenswert er-
achtet (d. h. xnorm1_iv > xtats1_iv), so umfaßt die gesellschaftspolitisch ge-
wünschte Häufigkeitsverteilung bezüglich dieser Dimension fast ausschließlich 
Programminhalte, die - gemessen an der von den Rezipienten gewünschten Aus-
gangsverteilung xtats1_iv - allesamt als "völkerverbindend" einzustufen wären 
(das gleiche würde, bei insgesamt stärkerer Vielfalt, für die Verteilung gemäß der 
Normen Nnorm2_iv, Nnorm3_iv und Nnorm4_iv gelten). Hingegen beschränkten 
sich die Abweichungen zwischen der von den Rezipienten gewünschten und der 
gesellschaftspolitisch gewünschten Verteilung der Programminhalte bezüglich der 
Dimension "avantgardistisch versus konservativ" auf eine Erhöhung der Vielfalt 
(auf Nnorm1_ak; Nnorm2_ak, Nnorm3_ak oder Nnorm4_ak), ohne deren Grund-
ausrichtung zu verändern (d. h. xnorm_ak = xtats_ak). 

Unter Angabe solcher Parameter formulierte rationale und explizite Vielfaltsnor-
men kennt die deutsche Rundfunkpolitik nicht. Hierfür fehlt den diesbezüglichen 
gesetzlichen Regelungen, etwa des Rundfunkstaatsvertrags, die erforderliche 
Detailliertheit und Präzision. Selbst der Versuch, solche Gesetze auf der Basis 
der zahlreichen Ausführungen zu formulieren, die das Bundesverfassungsgerichts 
zur Notwendigkeit der Vielfaltssicherung bisher unterbreitet hat, würde kläglich 
scheitern. Weder läßt sich diesen Ausführungen entnehmen, ob die als erfor-
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derlich erachteten Regulierungen lediglich eine nicht ausreichende Nachfrage-
vielfalt durch die Förderung von "Randpositionen" ("Marginalpositionen", "Extrem-
positionen") ergänzen sollte (wie bei Norm3 von Abbildung 2) oder ob sie (auch) 
eine bezüglich mittlerer oder durchschnittlicher Merkmalsausprägungen über die 
Norm hinausgehende Nachfrage zurückzudrängen hat (wie bei Norm2), noch wird 
der Umfang der als erforderlich angesehenen Stärkung von "Randpositionen" 
ausreichend deutlich.20 Zudem haben die Verfassungsrichter bisher weitgehend 
darauf verzichtet, ihre Vielfaltsansprüche nach den unterschiedlichen Programm-
inhalten (bzw. in unserer Terminologie: Merkmalsdimensionen) oder zumindest 
nach Programmarten und -genres zu differenzieren.21  

Es wäre wünschenswert, wenn die gesellschaftspolitischen Vorstellungen zur Not-
wendigkeit von Programmvielfalt anhand der dargestellten Spezifikationen zum 
Gegenstand einer expliziten und rationalen Diskussion gemacht und in justitiable 
Rechtsvorschriften umgesetzt werden könnten.22 Erst dann wäre es auch mög-
lich, die rundfunkpolitischen Ziele einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unter-
ziehen, etwa indem sie mit den Erkenntnissen konfrontiert würde, die von ver-
schiedenen Wissenschaften, insbesondere von der Rechtswissenschaft, der 
Kommunikationswissenschaft, der Psychologie und der Ökonomie zu den Funktio-
nen, den Vor- und Nachteilen und dem optimalen Umfang von Vielfalt vorgelegt 
worden sind. 

                                                        
20 Ist eine moderate Auffüllung gemeint, welche die von den Rezipienten kaum nachge-

fragten Positionen fördert (also z. B. den kleinen Parteien oder Interessengruppen im 
Rundfunk über ihre Bevölkerungsanteile hinausgehende Aktikulierungsmöglichkeiten 
bietet), ohne ihnen das gleiche Gewicht beizumessen und die gleichen 
Artikulationsmöglichkeiten zu bieten wie den "repräsentativen" Positionen, wie es in 
der Forderung nach einer "begrenzten Vielfalt" (BVerfGE 57, 322) anklingt und in 
Abbildung 4 etwa durch Norm2 beschrieben wird, oder sollte jede Position im Rund-
funk mit der gleichen Häufigkeit vertreten sein, wie es z. B. die Formulierung nahe-
zulegen scheint, "die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk müsse "in 
möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck finden" (BVerfGE 57, 295, 327), eine 
Position, die in Abbildung 4 durch die Norm4 beschrieben wird? 

21 Programmarten oder -genres lassen sich dabei als Cluster derjenigen Merkmalsdi-
mensionen verstehen, die sich zur Beschreibung der Programminhalte am besten 
eignen. Z. B. können die Inhalte politischer Magazine unter Verwendung der in 
Abbildung 2 genannten Dimensionen am besten beschrieben werden durch die 
Dimensionen "links versus rechts", "liberal versus konservativ", "ausländerfeindlich 
versus ausländerfreundlich" und "demokratiefeindlich versus demokratiefördernd", 
während sich zur Beschreibung der Inhalte von Unterhaltungssendungen die Dimen-
sionen "musikorientiert versus wortorientiert", "avantgardistisch versus konservativ", 
"jugendorientiert versus altersorientiert" und "konsumorientiert versus werteorientiert" 
eignen.  

22 So auch die Forderung von PETHIG 1994, dort u. a. auf S. 183. 
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3.3. Grenzen einer mit Nachfragemängeln begründeten Vielfaltspolitik 

Inwieweit die im Hauptteil ausgebreiteten Argumente für die Existenz von Nach-
fragemängeln bei Rundfunkprogrammen überzeugen und Anlaß für deren Regu-
lierung geben, hängt ganz wesentlich vom zugrunde gelegten "Menschenbild" des 
Rundfunkrezipienten ab.23 Selbst wenn man die angeführten Nachfragemängel 
ausnahmslos anerkennt, sind einer damit begründeten (vielfaltsbeeinflussenden) 
Regulierung allerdings Grenzen gesetzt, weil neben konsensfähigen und transpa-
renten rundfunkpolitischen Zielen eine Institution benötigt wird, die willens und in 
der Lage ist, diese Ziele durchzusetzen, und weil es hierfür zudem eines 
"treffsicheren" Instrumentariums bedarf.24 

3.3.1. Marktmängel versus Kollektivmängel 

Art und Umfang einer Rundfunkregulierung im allgemeinen und einer Regulierung 
von Programmvielfalt im besonderen sind damit auch von der relativen Lei-
stungsfähigkeit einer zentralen, hoheitlichen Steuerung im Vergleich zu einer 
dezentralen, privaten Steuerung abhängig zu machen.25 In abstrakter 
Betrachtung geht es dabei um den in der Ökonomie in den letzten Jahren intensiv 
diskutierten Vergleich von Markt- versus Staatsmängeln (oder bei einer nicht-
staatlichen kollektiven Aufgabenerfüllung: "Kollektivmängeln"). Ein wichtiges 
Ergebnis dieser Diskussion, das auch bei der Regulierung von Rundfunk zu 
beachten ist, besteht darin, daß der Nachweis von Marktmängeln für sich 
genommen keine kollektive Regulierung oder gar Bereitstellung rechtfertigt. Viel-
mehr müssen die Marktmängel mit den bei einer kollektiven Aufgabenerfüllung zu 
erwartenden Mängeln verglichen werden; und im Vergleich der relativen 
Leistungsfähigkeit beider Verfahren (oder: im Vergleich von Markt- und Kol-
lektivmängeln) ist die Entscheidung für eine marktliche, kollektive oder "gemisch-
te" Lösung (mit dann festzulegenden Anteilen marktlicher und hoheitlicher 
Steuerungselemente) zu treffen. 

                                                        
23 "So geht die marktorientierte Ordnungskonzeption vom Leitbild des "mündigen Bür-

gers" und "souveränen Konsumenten" aus. Aus der Perspektive des public service-
Konzepts weist dagegen das Massenmedium Fernsehen die spezifische Eigenschaft 
auf, eine besonders starke Einflußnahme auf die individuelle und öffentliche 
Meinungsbildung zu ermöglichen. Demnach weise das Massenmedium Fernsehen 
die Eigenschaften eines "Erziehers" sowie gesellschaftlichen "Wissens- und 
Wertehaushalts" auf." GUNDACH (1996, S. 149). 

24 PETHIG 1994, S. 183 
25 Insofern verwundert es nicht, daß Autoren wie HOPPMANN (z. B. 1988), die die 

unbestrittenen Allokationsvorteile des Marktes in den Vordergrund stellen, gerade bei 
der Optimierung von Vielfalt einer zentralen Regulierung wenig Gutes abgewinnen 
können. Ebensowenig verwundert, daß umgekehrt Autoren wie HOFFMANN-RIEM (z. 
B. 1991a, 1. Teil), die vom Markt vernachlässigte gesellschaftspolitische und di-
stributive Funktionen betonen, eine rundfunkrechtliche, über die allgemeinen wirt-
schaftsrechtlichen Ziele hinausgehende Regulierung für erforderlich halten. 
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Daß bei der Bereitstellung oder Regulierung von Rundfunkprogrammen Kollektiv-
mängel auftreten, dürfte außer Frage stehen. Neben der üblicherweise angeführ-
ten geringeren Effizienz einer kollektiven im Vergleich zu einer privatwirtschaftli-
chen Bereitstellung zählt hierzu auch die Gefahr eines Mißbrauchs des Rund-
funks, der - wie auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont - nicht 
nur Mittel zur Befriedigung von Programmpräferenzen ist, sondern auch ein 
wirkungsvolles Medium der Präferenzbeeinflussung. Diese Gefahr nimmt mit 
zunehmender Staatsferne einer kollektiven Bereitstellung zwar ab; sie muß infol-
ge der allen Organisationen inhärenten Neigung, Eigeninteressen zu verfolgen, 
gleichwohl auch bei einer staatsfernen Bereitstellung und Regulierung, wie sie in 
der Bundesrepublik den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Lan-
desmedienanstalten obliegt, im Auge behalten werden. Von daher sind die in Teil 
2 ausführlich dargestellten Anforderungen an eine rationale und transparente 
Rundfunkregulierung zwar aufschlußreich, weil sie die Defizite der bestehenden 
Regulierungspolitik und die für eine technisch perfekte Regulierung erforderlichen 
Informationsanforderungen verdeutlichen; sie sind aber sicher kein Modell, das 
unter Abwägung von Markt- und Kollektivmängeln ernsthaft in Erwägung gezogen 
werden könnte. Ganz im Gegenteil wäre die dafür benötigte "Regulierungsbüro-
kratie", die mit Ge- und Verboten, Steuern und Subventionen die horizontale 
(Ausrichtung) und vertikale (Vielfalt) Position jedes Rundfunkprogramms in die 
gesellschaftspolitisch gewünschte Position manövrieren könnte (aber möglicher-
weise auch in eine davon abweichende, ihren eigenen Interessen dienende Posi-
tion), ein Horrorszenario, das den meisten Bürgern größeres Unbehangen 
bereiten dürfte als ein vollkommen ungeregelter Rundfunkmarkt. 

Unter Berücksichtigung solcher Kollektivmängel dürften die Ziele einer Rundfunk-
regulierung wesentlich bescheidener ausfallen als bei der oben dargestellten, 
ausschließlich auf die Korrektur von Marktmängeln abzielenden Betrachtungs-
weise. Beispielsweise wäre zu erwägen, ob die Regulierung von Programm-
ausrichtung und -vielfalt nicht auf einige wenige Programminhalte/-arten 
beschränkt werden sollte, bei denen eine pluralistische Kontrolle der marktlichen 
oder auch nichtmarktlichen Bereitstellung aufgrund der Mißbrauchsgefahr des 
Rundfunks für unverzichtbar erachtet wird (Parlaments- und Wahlbericht-
erstattung, bestimmte Kulturprogramme). Zu erwägen ist auch, inwieweit hierbei 
eine Beurteilung der Bereitstellungsergebnisse durch eine Kontrolle des 
Bereitstellungsverfahrens ersetzt werden kann.26  

                                                        
26 Erfahrungen mit den in diese Richtung gehenden Lösungen wären dabei zu berück-

sichtigen. Das gilt etwa für die - wohl eher negativen - Erfahrungen mit den Pro-
grammbeiräten der Landesrundfunkanstalten. Siehe grundlegend hierzu KEPP-
LINGER 1988; pointiert auch LILIENTHAL 1995, der dort (S. 3) den "SPD-Altvater 
und ZDF-Fernsehrat Carlo Schmid" wie folgt zitiert: "Öffentlich-rechtliche Unter-
nehmen von der Größenordnung unserer Fernsehanstalten kann man in ihrem 
organisatorischen, finanziellen, personalpolitischen Gebaren nicht durch Gremien von 
Dilettanten kontrollieren, die sich einmal im Monat beraten." 



 Kops: Nachfragemängel und Rundfunkregulierung 37 

3.3.2. Defizite des bestehenden Regulierungsinstrumentariums 

Für diese Einschätzung spricht auch, daß das vorhandene Instrumentarium zur 
Regulierung der Programmausrichtung und -vielfalt unzureichend ist, weil sich 
alle dem Staat (bzw. dem vom Staat eingesetzten staatsfernen Gremien, insbe-
sondere den Landesmedienanstalten) verfügbaren Regulierungsmöglichkeiten auf 
eine Beeinflussung des Programmangebotes beschränken.27 Beeinflußbar sind 
somit zwar die Anbieter- und Angebotsvielfalt, nicht aber die Vielfalt der Nachfrage 
- und daß, obwohl "das Fernsehen ... nicht mehr in erster Linie dadurch bestimmt 
(wird), was ausgestrahlt wird, sondern durch das, was beim Zuschauer ankommt, 
d. h. durch das was er auswählt und in seine Wohnstube hineinläßt."28 

Ursache hierfür ist, daß unter den gegebenen technischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen über die beiden grundsätzlich denkbaren Steuerungs-
formen "Dekret" und "Preis" zwar eine Zurückdrängung, nicht aber eine Stei-
gerung der Rezipientennachfrage erreicht werden kann. Erstere Instrumenten-
gruppe erlaubt zwar ein Verbot bestimmter (demeritorischer) Programminhalte; 
ein Gebot, bestimmte (meritorische) Programme nutzen zu müssen, scheidet aber 
sowohl aus rechtsstaatlichen Erwägungen als auch wegen der fehlenden 
Kontrollierbarkeit aus.29 Ähnlich erlaubt letztere Gruppe zwar eine 
Zurückdrängung der Nachfrage nach demeritorischen Programmen (via Preisdis-
kriminierung), nicht aber eine Anhebung der Nachfrage: Weil es sich in der 
Bundesrepublik mit Ausnahme eines verschwindend geringen Anteils (im Fern-
sehbereich: des Abonnementkanals Premiere) bei allen privaten Rundfunkange-
boten um free programs handelt, deren Preis für den Nutzer gleich Null ist, 
bedürfte es hierzu eines negativen Preises (d. h. die Konsumenten solcher Pro-
gramme müßten für die Nutzung bezahlt werden) - eine Möglichkeit, die ebenfalls 
aus rechtsstaatlichen Erwägungen und wegen der fehlenden Kontrollierbarkeit 
der Förderungsvoraussetzungen nicht in Betracht kommt.30  

                                                        
27 Dies gilt für die mit dem Gebührenprivileg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ver-

bundene Möglichkeit, ein nach nicht marktlichen (meritorischen) Gesichtspunkten 
gestaltetes Programmangebot zu unterbreiten, wie für die durch §§ 20, 21 RfStV 
eröffneten Möglichkeiten, privaten Veranstaltern "kulturelle Programmbeiträge" und 
Programmbeiträge mit regionalen und lokalen Inhalten (Fensterprogramme) 
vorzuschreiben (siehe zum letzteren WÖSTE 1994).  

28 STOLPE 1992, S. 63 

29 Anders als bei anderen meritorischen Gütern, wie z. B. der schulischen Ausbildung, 
bei der das kostenlose oder -begünstigte Angebot mit einem Nutzungsgebot 
(Schulpflicht, Impfpflicht u. ä.) kombiniert ist. 

30 SCHOLZ (1995, S. 358) spricht daher zu Recht vom "hinkenden Kommunikations-
recht", weil "nur die eine Seite der Kommunikation, nämlich der Bereich der Rund-
funkangebote, geregelt und reguliert wird, der Bereich der freiheitlichen Nachfrage 
beziehungsweise der kommunikationsrechtlichen Rezipientenfreiheit insgesamt aber 
fast völlig vernachlässigt wird."  
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Die von uns vorgenommene Unterscheidung zwischen Angebots- und Nachfrage-
mängeln sollte aber deutlich gemacht haben, daß Rundfunkregulierung sich nicht 
auf eine Veränderung der Angebote beschränken kann - oder wie es SAXER 
(1981, S. 762) mit Bezug auf den Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks ausdrückt: "nicht bloß eine mehr oder minder selbstgenügsame Kul-
turofferte" sein darf. Vielmehr muß sie auch die für die Annahme dieser Angebote 
durch den Rezipienten erforderlichen Maßnahmen treffen.31 Sonst fehlen ihr der 
Zielerreichungsgrad und die Effizienz, die von staatlichen und nichtstaatlichen 
hoheitlichen Aufgabenträgern verlangt werden muß.32 Es wird daher, wie 
NIELAND (1996, S. 194) es ausdrückt, in der Tat "höchste Zeit, ... sich von immer 
ineffektiver werdenden Versuchen zur medienpolitischen Steuerung der Ange-
botsseite zu verabschieden und sich statt dessen schleunigst auf die Nach-
frageseite zu begeben".33 

3.4. Abschließende Bemerkungen 

Die optimale Regulierungsintensität für Rundfunkprogramme im allgemeinen und 
für den Schutz und die Förderung von Programmvielfalt im besonderen ist unter 
Abwägung der mit einer privaten Bereitstellung verbundenen Marktmängel (von 
denen die nachfrageseitigen in der vorliegenden Arbeit ausführlich erörtert 
wurden) und der (in der vorliegenden Arbeit nicht näher betrachteten) 
Kollektivmängel zu bestimmen; wegen der Schwierigkeiten einer quantitativen 
Abwägung werden sich in dieser Frage vermutlich nur Tendenzaussagen formu-
lieren lassen. Gemessen daran erscheinen die vom Bundesverfassungsgericht 
aufgestellten Anforderungen an Programmvielfalt einerseits recht ambitioniert, 
andererseits aber auch so undeutlich und unverbindlich, daß man sich in der Tat 
fragen muß, "was juristische Forderungen taugen, die unter keinen erkennbaren 

                                                        
31 In diesem Sinne z. B. auch BONFADELLI/MEIER 1993, S. 17 

32 Mangelnde Zielerreichung und mangelnde Effizienz beziehen sich dabei wohlgemerkt 
nicht auf die Art und Weise der Programmerstellung, sondern auf den mangelnden 
Einsatz bzw. die mangenden Anstrengungen zur Entwicklung von Instrumenten, mit 
denen die Nutzung dieser Angebote durch den Zuschauer gefördert wird. Die 
Unzulänglichkeit des Instrumentariums läßt sich durch eine Analogie zum Gesund-
heitswesen verdeutlichen. Hier werden bestimmte - z. T. ebenfalls teure - meritori-
sche Angebote unterbreitet (Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen u. ä.); zugleich 
wird aber auch die Nachfrage nach diesen Angeboten beeinflußt, indem Krankenver-
sicherungsleistungen oder -beitragserstattungen an die Inanspruchnahme dieser 
Angebote gekoppelt, d. h. die relativen Preise für diejenigen erhöht werden, die die 
angebotenen meritorischen Güter nicht nachfragen. 

33 Solcher Instrumente, etwa ein mit dem (De-)Meritorisierungsgrad von Programminhal-
ten, u. U. zusätzlich auch mit dem Einkommen der Rezipienten differenzierter Preis-
zu- oder -abschlag, der die Programmnachfrage nach gesellschaftspolitischen 
Vorgaben beeinflußt, sind mit der Ausweitung entgeltfinanzierter Rundfunkangebote 
und der hierzu benötigten Technologien (set top boxen mit smart carts) auch zu 
erwarten. Siehe hierzu etwa SEUFERT 1994 oder KOPS 1997. 
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Bedingungen justitiabel sind."34 Zudem würde man sich wünschen, daß das 
Verfassungsgericht bei der Begründung seiner Vielfaltsnormen Angebots- und 
Nachfragemängel klarer auseinanderhalten, bei der Formulierung von Zielen 
offensichtlich bestehende Konflikte mit anderen Zielen ausführlicher diskutieren 
und die zur Verfolgung dieser Ziele geeigneten Instrumente darlegen würde. 

Zu kritisieren ist aber auch der Gesetzgeber, der die im deutschen Rundfunkrecht 
bestehenden Mängel und Regelungsdefizite nur zum Teil mit den mangelhaften 
Vorgaben der Verfassungsrichter oder mit sonstigen Erschwernissen (vor allem 
der den Ländern obliegenden Gesetzgebungszuständigkeiten und der 
verfassungsrechtlich vorgegebenen Staatsferne)35 entschuldigen kann.  Daß die 
Handlungsfähigkeit der Landesmedienanstalten, denen die Regulierung der 
privaten Rundfunkveranstalter obliegt (wofür ihnen die Gebührenzahler 
erhebliche Finanzmittel zur Verfügung stellen müssen), nach Einschätzung von 
Experten gering ist, weil Standortinteressen der einzelnen Bundesländer sachlich 
erforderliche Entscheidungen nicht zulassen,36 läßt sich nicht mit den Schwie-
rigkeiten entschuldigen, sich auf eine gesellschaftspolitisch gewünschte Regu-
lierungsintensität zu einigen. Vielmehr geht es hierbei um die Frage, warum die 
vom Gesetzgeber geschaffenen Organisationsstrukturen und Instrumente 
offensichtlich nicht geeignet sind, diejenigen Regulierungsziele, auf die man sich 
letztlich einigt, effizient und kostengünstig durchzusetzen. Ähnliche Fragen stellen 
sich für die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verfügbaren 
Organisationsstrukturen und Instrumente. Daß beispielsweise durch die gesetz-
lichen Regelungen zur Rekrutierung und zu den Aufgaben der Rundfunkräte nach 
Ansicht der meisten Insider effiziente und sachlich begründete Entscheidungen 
dem politischen Proporzdenken geopfert werden (ganz abgesehen von den 
verfassungsrechtlichen Vorbehalten), bedarf ebenso einer kritischen Erörterung 
wie die (auch von manchen Politikern geförderte) Quotenorientierung der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die ein am "breiten 
Publikumsgeschmack" orientiertes Programmangebot zur Folge hat, dabei aber 
auf meritorische und vielfaltssteigernde Programmbeiträge verzichtet. 

                                                        
34 KEPPLINGER 1995, S. 45 

35 Siehe KOPS 1995d, S. 28f. 
36 Siehe etwa SCHULER-HARMS 1995, S. 235ff. 
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